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Einlagewert und Sollansprudr bei

unters cJri edlichem Erschließun gszustand des Umle gun gs gebietes

Von Obervermessungsdirektor Dipl.-lng. H. H i I d e b r a n d t,
Stadwermessungsamt Nürnberg

Allgemeine Vo rb etrachtungen

Definition und Erläuterung der Begriffe

Ei nlagewert und Sollanspru dr bei unterschi edli chem Ers drließun gs zustand

2.0 Allgemeines

2.1 Problematik

2.2 Systematisdre Analyse der möglidren Charakteristiken der zu
bewertenden Einwurfs grundstüd<e

3. Zusammenfassung

0. Allgemeine Vorbetradrtungen

Das Thema ,,Einlagewert und Sollansprud-r bei untersdriedlid'rem Ersd'rließungs-
zustand des Umlegungsgebietes" beinhaltet folgende Elementarbegriffe: Einlage-
wert, Sollansprudr und Ersdrließungszustand.

Idr werde daher zunädrst diese Begriffe definieren und erläutern, dann die dies-
bezüglidre Problematik aufzeigen und ansdrließend die mögliüen Charakteristiken
der zu bewertenden Einwurfsgrundstüd<e systematisdr analysieren.

l. Deftnition und Erläuterung der Begriffe

Für die Berechnung der den beteiligen Grundstüd<seigentümern an der Vertei-
lungsmasse zustehenden Anteile (Sollansprudr) ist gemäß § 56 BBauG entw,eder
von dem Verhältnis der Flädren oder von dem Verhältnis der §7erte auszugehen,
in dem die früheren Grundstüd<e vor der Umlegung zueinander gestanden haben,
d. h. also, bei Durdrführung einer §Tertumlegung i. S. des § 57 BBauG ist für die
Ermittlung der o. g. Anteile aufgrund der gesetzlidren Bestimmungen von dem Ver-
hältnis der §7erte auszugehen, in dem die Grundstücke vor der Umlegung zuein-
ander gestanden haben. §Tertmaßstab ist gemäß § 57 BBauG in Verbindung mit

§ 141 BBauG der Verkehrswert bezogen auf den Zeitpunkt des Umlegungsbesdrlus-
ses. Da ferner gemäß § 57 BBauG bei der Bewertung der Grundstüd<e im Umle-
gungsgebiet umlegungsbedingte §rertänderungen zu berücksidrtigen sind, ist zu

untersdreiden zwisd,en Einlagewert und Zuteilungswert. Mithin wird der Einlage-

wert deffniert als Verkehrswert des eingeworfenen Grundstücks, bezogen auf den

Zeitpunkt des Umlegungsbesdrlusses, analog der Zuteilungswert als Verkehrswert

des zuzuteilenden Grundstückes, wiederum bezogen auf den Zeitpunkt des Um-
legungsbeschlusses.
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Als Einwurfsmasse bezeidrnet man in der Regel die Summe der Verkehrs-
werte der eingeworfenen Grundsttid<e. Als Verteilungsmasse - in der Regel

- die Summe der Verkehrswerte der zuzuteilenden Grundsttid<e. Jeder Grund-
sttid<seigentümer hat nun - de jure - einen Redrtsansprudr, aus der Verteilungs-
masse Grundstüd<e zu erhalten, die im gleidten Verhaltnis zur Verteilungsmasse

stehen wie seine eingeworfenen Grundstüd<e zur Einwurfsmasse. Dieser Ansprudr
wird Sollansprudr genannt. Rein redrnerisdr geht das bekanntlidr so vor sidr, daß

der jeweilige Einlagewert des Beteiligten mit dem Zuteilungsquotienten, d. h. dem

Quotienten aus Verteilungsmasse und Einwmfsmasse multipliziert wird. De facto

hat der zuvor genannte Sollansprudr insoweit einsdrränkende Bedeutung, als der

Umlegungsaussdruß verpflidrtet ist, den Beteiligten Grundstüd<e zuzuteilen, die

nadr Lage, Form und Größe entspredrend den Festsetzungen des Bebauungsplanes

zwed<mißig bebaut werden können; der Umlegungsaussdtuß ist jedodr audr ande-

rerseits ue.pflidrt.t, Crundstücfte zuzuteilen, die - soweit irgend möglidr - dem

redrnerisdr ermittelten Sollansprudr möglid'rst nahe kommen.

Die Problematik besteht nun darin - und darauf möcl'rte idr an dieser Stelle gleidl

hinweisen - zu prüfen, ob und inwieweit unter bestimmten Voraussetzungen ins-

besondere untersdliedlidle Vorausleistungen hinsichtlidr der Ersdrließungsanlagen

und des Ersd'rließungsbeitrages bei der Bewertung der Einlagegrundstüd<e und mit-

hin für die Beredtnung des Sollansprudres von Bedeutung sind.

Ersdrließungsanlagen i. S. des Bundesbaugesetzes sind insbesondere

a) die öffentlidren zum Anbau bestimmten Straßen, §7ege und Plätze,

b) Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete und

c) Parkflädren und Grünanlagen soweit sie Bestandteil der unter a) und b) ge-

nannten Verkehrsanlagen sind.

Für die nad'rfolgenden Uberlegungen interessiefen naturgemäß vor allem soldre

Bestandteile der Ers&ließungsanlagen, die bei Durdrführung von Umlegungsver-

fahren von Bedeutung sind, nämlidr die örtlidren verkehrs- und Grünflädren i. s.

des § 55 (2) BBauG, wel&e aufgrund der gesetzlid'ren Bestimmungen der Gemeinde

oder dem sonstigen Ersd'rließungsträger zuzuteilen sind.

§/ir haben zu untersudten, ob und inwieweit untetsdriedlidre Vorausleistungen
hinsidrtlidr der Ersdrließungsanlagen und des Ersdrließungsbeitrages oder das Vor'
handensein bzw. das nidrt oder das teilweise Vorhandensein von Ersdrließungs-
anlagen sidr auf den Einlagewert und damit audr auf den Sollansprudr der beteilig-
ten Grundstüd<seigentümer auswirken. Damit habe id'r nun sdron angedeutet, was

idr im Folgenden als untersdriedlid,en Ersdrließungszustand verstanden wissen

mödrte, nämlidr

untersdriedlidre Vorausleistungen hinsidrtlidl Ersdrließungsanlagen und Ersdrlie-
ßungsbeiträge,

untersdriedlidre Fertigstellung und Abredrnung von Ersdrließungsanlagen und

untersdriedlidre [rg. zu den Erschließungsanlagen.

a)

b)

c)
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2. Enlagewert und Sollansprudr bei untersdiedlidrem Ersdrließungszustand

2.0 Allgemeines
Man untersdreidet Neuordnungsumlegungen und Neuersdrließungsumlegungen.
Untersdriedlidre Ersd'rließungszustände - i. S. der zuvor gegebenen Deffnition -treten insbesondere naturgemäß bei Neuersd'rließungsumlegungen auf. Idt werde
daher die Problematik vor allem im Hinblid< auf Neuersd'rließungsumlegungen er-
läutern.

Dabei wollen wir unsere Uberlegungen wie folgt gliedern'

1. hinsidrtlidr der beabsidrtigten Zuteilung in

a) straßenlandbeitragsfreieund

b) straßenlandbeiragspflidrtige

Zuteilung,

2. hinsidrtlidr der Einlagegrundstücke in

a) Rohbaulandund

b) baureife Grundstücle und

3. hinsidrtlidr det Vorausleistungen in Crundstücke

a) mit Vorausleistungen und

b) ohne Vorausleistungen

hinsidrtlidr der Ersdrließungsanlagen bzw. hinsidrtlich des Ersdrließungsbeitrages.

Das ergibt dann folgendes Sdrema (Abb.). Entspredrend werde idr meine Ausfüh'
rungen gliedern.

2.1 Problematik
Die Problematik möge anhand einiger Beispiele aus der Praxis erläutert werden.
Durdr eines unserer Umlegungsgebiete führte eine ausgebaute Straße; aufgrund
dessen waren einige Grundstüd<e des Umlegungsgebietes bereits hinsidrdid'r des

Ersdrließungsbeitrages abgeredrnet, d. h. also durdr das Umlegungsgebiet verlief
eine Ersdrließungsbeitragsgrenze. Es sind nun zwei hinsidrtlidr Form und Größe

identisdle Grundstüd<e zu bewe'rten, von denen eines bereits zum Ersdrließungs-

beitrag herangezogen wurde. Grundsätzlidr ist zunäüst festzustellen - gleidre

Flädrengröße vorausgesetzt -, daß das Grundstü& A - da bereits Ersdrließungs-

beiffag 
-geleistet *u.ä. - unter sonst gleidren Voraussetzungen - einen höheren

Verkehriwert hat als das Grundstüd< B; dies wiederum würde bedeuten, daß der

Grundsttickseigentümer A audr einen größeren Sollansprudr- hätte als der Grund-

stückseigentürn'er B. Bewertet man nämlidr das Grundstüd< B mit x Dlvflm2, dann

ergibt ;& für das Grundstüd< A - da es bereits mit Ersdrlief3ungsbeiträgen be-

laiet wurde - ein §fert von (x * A x) DM/m2; da der Verteilungsquotient für
das gesamte Umlegungsgebiet gleidr ist, ef.gibt sidr - rein redrnerisdr - für den

Gruidstti&seigentümei A ein größerer Sollansprud'r als für den Grundstüd<seigen-

tümer B.
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Es erhebt sid'r nun die Frage, ob und inwieweit dies gerechtfertigt ist und vor allem
ob der Gesetzgeber dies gewollt hat. §(ir sind der Meinung, daß der Sollansprudr

- immer unter der Voraussetzung gleidrer Flädrengröße - für beide Grundstücks-
eigentümer gleid'r sein müßte; denn aus der Tatsadre, daß A diesseits und B jenseits
der Ersdrließungsbeitragsgrenze liegt, darf A kein C,ewinn und B kein Nadrteil
erwadrcen. Man kann dann so vorgehen, daß man den Einlagewert von (x * A x)
DlvVm2 aufspaltet in:

a) Einlagewert o h n e Erschließungsbeitragsleistung:

b) Erschließungsbeitragsleistung :

x DM/m2

A x DlWm2

Für die Beredrnung der Einlagemasse, der Verteilungsmasse und des Sollansprud.res
wird der unter b) genannte §7ert - d. h. der bereits geleistete Ersdrließungsbeitrag

- nidrt in Ansatz gebradrt; die Berüd<sidrtigung des bereits geleisteten Ersdrlie-
ßungsbeitrages erfolgt erst nadr absd'rließender Beredrnung des Geldausgleidres
zwisdren ,,Alten" und ,,Neuen Bestand". Durdr diese Verfahrensweise werden die
Grundstüd<seigentiimer A und B hinsidrtlidr des Sollansprudres glel& behandelt,
d. h. der Grundstüd<seigentümer A erlangt keinen Vorteil, der Grundstückseigen-
tümer B keinen Nadrteil.

Das, was idr soeben erläutert habe, gilt sowohl für den Fall der straßenlandbei-
tragsfreien als aud'r für den Fall der strafknlandbeitragspflidrtigen Zuteilung. Fer-
ner ist in diesem Zusammenhang nod'r darauf hinzuweisen, daß private Ersdrlie-
ßungsanlagen gemäß § 60 BBauG gesondert zu entsdr'ädigen und infolgedessen bei
der Bewertung der Einlagegrrmdstüd<e und mithin audr für die Ermittlung des Soll-
ansprudres ebenfalls nidrt mehr in Ansatz zu bringen sind.

Ein weiteres Problem ergibt sidr, wenn ersdrlossene, baureife Grundstüd<e in das
Umlegungsverfahren einbezogen werden und ein Umlegungsvorteil weder erkenn-
bar nodl nadrweisbat ist. Bei dieser Sad'rlage wird man im allgemeinen nidrt umhin
können, Einlage- und Zuteilungswert identisdr anzusetzen. Unterstellt man nun -was bei derartigen Verhältnissen in der Regel zatrifft -, daß der Verteihmgs-
quotient größer als eins ist, dann ergibt sidr das Paradoxon, daß der Sollansprudr
gröfler ist, als der §üert des eingeworfenen baureifea Grundstüd<es, d. h. dem
Grundstüd<seigentümer wäre - auf dem Umweg über den Sollansprudr - ein
flädrenmäßig größeres Grundstüd< als das Einlagegrundstüd< zuzuteilen; die volle
Ausnutzung dieses Sollansprudres kann naturgemäß nur auf Kosten der sonstigen
beteiligten Grundstü&seigentümer erfolgen. Des wiederum ist nid,t geredrtfertigt,
da es nidrt Sinn und Zwed< der Umlegung sein kann, auf dem Umweg über den

Sollansprudr ein flädrenmäßig größeres Grundstüd< als das Einlagegrundstüd< zu-

zuteilen. Es empffehlt sidr für den Fall, daß Einlage- und Zuteihmgswert identisdr

sind, den Grundstüd<seigentümer mit einem gleidrwertigen, d. h. mit einem gleidr-

großen Grundsttid< abzufinden und bei der Beredrnung des Verteilungsquotienten
äieses Grundstüd< nidrt in Ansatz zu bringen, d. h. sowohl bei der Einlage-, als

audr bei der Verteilungsmasse wird der \üert des genannten Grundstüd<s abgesetzt.

Dann ergibt sidr ein Virteilungsquotient und ein Sollansprudr, der allen beteiligten

Grundstüd<seigentümern gered'rt wird.

Ein untersdlied,lidler Ersdrließungszustand ist z. B. audr dann gegeben - idl bringe

bewußt wieder ein Beispiel aus-der Praxis - weln innerhalb eines Umlegungs-
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gebietes zwei benadrbarte - hinsidrtlidr Größe und Form identisdre - Grund-
stü&e liegen, von denen das eine an einer befestigten Straße angrenzt, wohingegen
das andere nur über einen Feldweg zu erreid'ren ist. Aufgrund ihrer Form sind
beide Grundstüd<e ohne Umlegung nidrt bebaubar und als Rohbauland zu bewer-
ten. Darüber hinaus sind beide Grundstüd<e bei Einleitung der Umlegung - d.h.
zum Zeitpunkt des Umlegungsbesdrlusses - gleidrwertig, da sie - wiederum in-
folge der Umlegung - ztrm gleidren Zeitpunkt baureif werden. Mithin ist für beide
Grundstüd<e derselbe Einlagewert festzusetzen, und zwar vor allem im Hinblid<
darauf, daß die \Tartezeiten bis zur Baureife gleidr sind.

Idr bringe dieses Beispiel, um aufzuzeigen, daß eine untersd'riedlidre lage in Bezug

auf bereits vorhandene Ersdrließungsanlagen - unter sonst gleid'ren Voraussetzun-
gen - keineswegs untersdriedlidre Einlagewerte zur Folge haben muß.

2.2 Sy stematische Analyse der möglichen
Charakteristiken de r zu bewertenden
Einwurfsgrundstücke

Nadrdem id'r nunmehr anhand einiger Beispiele aus der Praxis die Problematik
aufgezeigt habe, werde idr jetzt dazu übergehen, die möglidren Charakteristiken
der zu bewertenden Einlagegrundstüd<e systematisdr zu analysieren. §7ir wollen
also die denkbaren Fälle systematisch behandeln. Idr darf diesbezüglidr
nodrmals auf das bereits eiläuterte Sdrema (Abb.) hinweisen. Insgesamt sind adrt
Fälle denkbar, die idr nun im einzelnen erläutern werde.

Fall I
beinhaltet - straßenlandbeitragsfreie Zutalung vorausgesetzt - die Bewertung
von Einlagegrundstüdcen mit folgenden drarakteristisdren Eigensdraften,

Rohbauland o h n e Vorausleistungen hinsid'rttidr Ersdrließung.

Dies ist der Regelfall der Bewertung in Neuersdrließungsgebieten. Für das einge'
worfeae Grundsttid< ist als Einlagewert der - aufgrund von Vergleidrspreisen er-
mittelte - Rohbaulandwert anzusetzen. Dieser Rohbaulandwert ist audr ftir d;e
Beredrnung des Sollansprudres maßgebend. Unterstellt man, daß Lageuntersdriede
nidrt gegeben sind, dann ist es für die Bewertung unerheblidr, ob das zu bewer-
tende Grundstüd< an eine bereits fertiggestellte Ersd'rließungsanlage grenzt oder
nidrt.

Alle Grundstüd<e haben - im Hinbli& auf die eingeleitete Umlegung - gleidre
§fartezeit und werden gleidrzeitig baureif. Mithin ist audr der Einlagewert - unter
sonst gleidren Voraussetzungen - gleidr. Im einzelnen darf idr diesbezüglidr auf
das bereits erläuterte Beispiel hinweisen.

Fall II
beinhaltet - wiederum straßenlandbeitragsfreie Zuteilung vorausgesetzt - die
Bewertung von Einlagegrundstüd<en mit folgenden drarakteristisd'ren Eigensdraften:

Rohbauland m i t Vorausleistungen hinsidrtlidr Ersdrließung.
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Eine besondere Form der Vorausleistung ist die unentgeltli che und ent-
geltlich e Abtretung von Flädren i. S. des s 5j (2) BBauG. Voraussetzung
für unsere weiteren Ubedegungen ist, daß das verbleibende Restgrundstüd< audr
infolge der Abtretung keine Baureife erlangt hat und infolgedessCn weiterhin als
Rohbauland zu betradrten ist. Soldre unentgeldidren bzw. entgeltlidren Abtretun-
gen sollten im Umlegungsverfahren zwed<mäßig wie folgt behandelt werden,

Die unentgeltlidr abgetretene Grundstüd<sflädre ist - rein redrnerisdr versteht sidr

- zurüd<zugeben, d. h., die Abtretungsflädre wird zugunsten des Beteiligten in
Ansatz gebradrt; der Einlagewert des Beteiligten ergibt sidr dann aus der Summe
der Verkehrswerte seiner eingeworfenen Grundstticke u n d der Abtretungsflädre.
Dieser Einlagewert ist audr frir die Beredrnung des Sollansprudres maflgebend.

Bei der entgeltlidren Abtretung hingegen kann eine Rüd<gabe nidrt erfolgen, da
der Grundstüd<seigenttimer infolge der entgeltlid'ren Abtrerung bereits entsdlädigt
ist. Problematisdr ist die Angelegenheit allerdings dann, wenn infolge der Abtre-
tung, der sidr aus dem Restgrundstüd< ergebende Sollansprudr so gering ist, daß
an und für siö § 59 (3) BBauG, d. h. Geldabffndung für ein Kleinstgrundsttid<,
anzuwenden wäre. Es erhebt sidr die Frage, ob nidrt aus Billigkeitsgründen der
§7ert der entgeltlidlm Abtretungsflädre - wenn sdron nidrt auf den Einlagewert -so dodr für die Beredrnung des Sollansprudres in Ansatz zu bringen ist. §fir sind
der Meinung, daß man dies grundsätzlidr tun sollte, falls der Beteiligte auf Land-
abftndung besteht; denn aus der Tatsadre, daß er vorzeitig abgetreten hat - wenn
audr entgeltlidl - därf ihm u. E. kein Nadrteil envadrsen. De Verminderung des
Sollansprudres zu Lasten der Gemeinde ersdreint ftir den vorliegenclen Fall ge-
redrtfertigt.

Fall III
beinhaltet - wiederum straßenlandbeitragsfreie Zuteilung voraussesetzt - die
Bewertung von Einlagegrundstüd<en mit folgenden drarakteristisdren Eigensdraften:

Baureifes Land oh n e Vorausleistungenhinsidrtlidr Ersdrließung.

Das ist ein Fall, der in der Bewertungspraxis sehr häufig vorkommt. Da - im vor-
liegenden Fall - der Einlagewert unter Berüd<sidrtigung straßenlandbeitragsfreier
Zuteilung zu ermitteln ist, ist - um eine ungeredrtfertigte Bereidrerung des Grund-
städ<seigentümers zu vermeiden - als Umlegungsvorteil zumindest der Ersdrlie-
ßungsvorteil hinsidrtlidr Grunderwerb in Ansatz zu bringen. §7ie dieser Ersdrlie-
ßungsvorteil im einzelnen zu ermitteln ist, was dabei insbesondere zu beadrten ist,
werde idr später nodr näher ausführen. Als Einlagewert ist mithin im vodiegenden
Fall der um den Ersdrließungsvorteil reduzierte Zuteilungswert in Ansatz zu brin-
gen. Dieser §fert ist audr für die Ermittlung des Sollansprudres maßgebend.

Fall IV

beinhaltet - wiederum straßenlandbeitragsfreie Zuteilung vorausgesetzt - die
Bewertung von Einlagegrundstüd<en mit folgenden drarakteristisdren Eigensdraften'

Baureifes Land m i t Vorausleistungen hinsidrtlidr Ersdrließung.

Es sihd folgende Fälle der Vorausleistung ftir die Bewertung der Einlagegrundsttid<e
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bzw. für die Beredmung des Sollansprudres von Bedeutung:

a) Ersdrließungsbeitrag ist teilweise oder ganz bezahlt,

b) Unentgeltlidre oder entgeldidre Abtretungen ftir Fladren i. S. des § 55 (2)
BBauG.

Diese Abtretungen haben jedodr - im Gegensatz zu Fall II - bewirkt, daß die
verbleibenden Restgrundstüd<e Baureife erlangt haben. Hier ergibt sidr folgender
Sadrverhalt,

Eventuell in Geld geleistete Ersdrließungsbeiträge sind gesondert in Ansatz zu

bringen - wie bei dem eingangs vorgetrageren Beispiel. Die Gründe dafür habe
id'r bereits dargelegt.

Femer wird man audr hier - wie bei Fall III - für die Ermittlung des Einlage-
wertes - da es sidr um ein baureifes Grundstüd< handelt - vom Zuteilungswert
ausgehen müssen. Deser Zuteilungswert ist - 

je nadr dem Grad der Voraus-
leistung bei der unentgeltlidren Abtretung - zu reduzieren.

Im übrigen ist die unentgeltlidre und entgeltlidre Abtretung hinsi&tlidl Einlagewert
und Sollanspru& ähnlidr zu behandeln wie Fall IL

\[ir wollen zunädrst den etwas einfadreren Fall der entgeltlidren Abtretung be'
handeln. Eine Rüd<gabe ist im Hinblid< auf die entgeltlidre Abtretung nidrt mög-
lidr. Unter der Voraussetzung, daß - abgesehen vom Ersdrließungsvorteil - keine
weiteren Umlegungsvorteile gegeben sind, ist der Umlegungsvorteil identisö mit
dem Ersdrließungsvorteil, das sind %0/6 der auf das Grundstüd< entfallenden Er-
sdrließungskosten hinsidrtlidr Grunderwerb. Als Einlagewert ist mithin der um den
Ersdrließungsvorteil reduzierte Zuteilungswert in Ansatz zu bringen; zu diesem

§flert wäre, für die Ermittlung des Sollansprudres, der §flert der Abtrettrngsflädre
erfordedidrenf alls zu addieren.

Im Falle der unentgeltlidren Abtretung ist für die Ermittlung des Einlagewertes
ebenfalls vom Zuteilungswert auszugehen, unterstellt, daß sonstige Umlegungs-
vorteile nidrt gegeben sind. Fs ist wiederum der auf das Grundstüd< entfallende
Ersdrließungskostenanteil hinsidrtlidr Grundenverb zu ermitteln; dieser Betrag ist
jedodr zu reduzieren, und zwar um den §flert der unentgeltlidren Abtretungsflädre,
dieser reduzierte §fert stellt den nodr zu leistenden Anteil hinsidrtlidr Grund.
erwerb dar und bildet die Grundlage für die Ermittftmg des Einlagewetes. Der
Zuteilungswert vermindert um den soeben genannten reduzierten Vert, ergibt
alsdann den Einlagewert des zu bewertenden Grundsttid<es. Da in der Regel der
Einlagewert gegen den Zuteilungswert strebt, ergibt sidr audr hier wieder, daß -aufgrund des erredrneten Sollansprudres - dem Beteiligten u. U. eine grö{lere
Flädre zuzuteilen wäre als er eingeworfen hat. Es besteht jedodr u. E. audr hier
kein Ansprudr seitens des Grundstüd<seigentümers auf Zuteilung entspredrend dem
erredmet€n Sollansprudr. Im übrigen verweisen wir auf unsere diesbezüglidten
Ausführungen.

Fall V
beinhaltet - straßenlandbeitragspflidrtige Zuteilung vorausgeestzt - die Bewer-
tung von Einlagegrundstüd<en mit folgenden drarakteristisdren Eigensdraften'

Rohbauland o h n e Vorausleistungen in Land hinsidrtlidr Ersdrließung.
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Fall VI

beinhaltet - wiederum straßenlandbeitragspflidrtige Zuteilung vorausgesetzt -die Bewertung von Einlagegrundstüd<en mit folgenden drarakteristisdren Eigen-
sdraftent

Rohbauland m i t Vorausleistungen hinsidrtlidr Ersdrließung.

Bei Fall V und VI kann idr midr kurz fassen, da Fall V im Ergebnis identisdr mit
Fall I und Fall VI im Ergebnis identisdr mit Fall II ist, d. h. für die Bewertung von
Rohbaulandgrundstüd<en ist es gleidrgültig, weldre Art der Zuteilung - ob straßen-
landbeitragsfreie oder straßenlandbeitragspflid'rtige - beabsidrtigt ist.

Fall VII

beinhaltet - wiederum straßenlandbeitragspflidrtige Zuteilung vorausgesetzt -die Bewertung von Einiagegrundstüd<en mit folgenden drarakteristisdren Eigen-
sdraften,

Baureifes land oh n e Vorausleistungen hinsidrdidr Ersdrließung.

Dieser Fall untersdreidet sidr von Fall III dadurdr, daß nidrt eine straßenlandbei-
tragsfreie, sondern eine straßenlandbeitragspflidrtige Zuteilung beabsi&tig ist; dies
wiederum bedeutet, daß - falls sonstige Umlegungsvorteile nidrt gegeben sind -Einlage- und Zuteilungswert identisdr anzusetzen sind. Für die Beredrnung des
Sollansprudres ergibt sidr hier wieder die Problematik, die wir bereits mehrfadr

- d. h. bei Fall III und IV - aufgezeigt haben. Da der Verteilungsquotient in der
Regel größer als eins ist, ergibt sidr aufgrund des rein redrnerisdren Sollarrsprudrs

eine Zuteilungsflädre, die größer ist als die Einlageflädre. Vir sind der Meinung,
daß audr im vorliegenden Fall der Sollansprudr identisdr dem Einlagewert gesetzt

werden sollte, und daß bei Beredmung des Verteilungsquotienten bei der Einlage-
und Verteilungsmasse diejenigen Grundstüdce abgesetzt werden sollten, für die die

Zuteilungs- und Einlagewerte identisdr sind. Im übrigen verweisen wir wieder auf
unsere vorangegafl genen Ausftihrungen.

Fall Vil
beinhaltet - wiederum ersdrließungsbeitragspflidrtige Zuteilung vorausge§etzt -die Bewertung von Einlagegrundstüd<en mit folgenden drarakteristisdren Eigen-

sdraften,

Baureifes Land m i t Vorausleistungen hinsi&tlid1 Ersdrließung.

Es sind - wie bei Fall II, IV und VI - folgende Fälle der vorausleistung für die

Bewertung der Einlagegrundstäd<e bzw. für die Beredrnung des Sollansprudres von

Bedeutung:

a) Ersdrließungsbeitrag ist teilweise oder ganz bezahlt,

b) Unentgeltlidre oder entgeltlidre Abtretungen für Flädren i. S. des § 55 (2)

BBauG.

Für den Fall, daß der Ersdrließungsbeitrag bereits teilweise oder ganz -bezahlt 
ist,

itt a.ig.t.fuiete ErsdrließungsbeitÄg g.toid.rt in Ansatz zu bringen. Idr darf dies-
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bezüglidr auf das eingangs erläuterte Beispiel verweisen und braudre infolgedessen
nidrt mehr im einzelnen darauf einzugehen.

Im Falle der entgeltlidren Abtretung wird man Einlage- und Zuteilungswert iden-
tisdr ansetzen müssen, falls anderweitige Umlegungsvorteile (2. B. hinsidrtlidr
Lageverbesserung) nidrt erkennbar sind. Der Grundstüd<seigentümer hat bei dieser
Handhabung weder einen Vermögensvorteil nodr einen Vermögensnadrteil. Setzt
man aber Einlagewert und Zuteilungsw€rt identisdr an, so bedeutet das wiederum,
daß der Sollansprudr wesentlidr höher ist als der Einlagewert. Es erhebt sidt dann
abermals die Frage, ob der Beteiligte de jure einen Redrtsansprudr hat auf Zutei'
lung eines flädrenmäßig größeren Grundsttid<es als das Einlagegrundstü&. U. E.

ist ein derartiger Ansprudr audr hier nidrt gegeben, denn dies wäre unbillig gegen-

über allen anderen Beteiligten. Falls nidrt aus irgendeinem Grunde eine Grenzver-

änderung notwendig ist, empffehlt es sidr, derartige Grundstüd<e nidrt in das Um-
legungsverfahren einzubeziehen.

Ist eine Einbeziehung dennodr aus umlegungsbedingten Gründen - ganz gleidr
weldrer Art - notwendig, dann sollte audr hier bei der Beredrnung des Zuteilungs-

quotienten in der Einwurfsmasse und in der Verteilungsmasse wiederum der §flert
des betreffenden Grundstüd<es abgesetzt werden. \Vir sind also der Meinung, daß,

wenn Einlage- und Zuteilungswert identisdr sind, der Sollansprudr keinesfalls größer

als der Einlage- bzw. Zuteilungswert sein kann, weil dies unbilligerweise zu Lasten

derjenigen Gundstüd<seigenttimer ginge, deren Einlage- und Zuteilungswert nidrt
identisdr sind.

Bei der unentgeltlidren Abtretung und straßenlandbeitragspflidrtigen Zuteilu$ gilt
das zuvor gesigt., jedodt mit der Einsdrränkung, daß sid'rergestellt sein muß, daß

der §[ert äer unentgeltlidren Abtretungsflädre bei Beredrnung der Ersdrließungs'

kosten zugunsten des unentgeltlidren Abreters oder dessen Redrtsnadrfolger in An-
satz zu bringen ist.

3. Zusammenfassung

Zusammenfassend können wir folgendes feststellen:

1. De Berüd<sidrtigung des Ersd,ließungszustandes ist - soweit es sidr um Vor-
ausleistungen in-Form von Geld oder Land handelt - bei der Bewertung der
Einlagegrundstüd<e unedäßlidr.

2. Vorausleistung€n in Geld sind grundsätzlidr gesondert in Ansatz zu bringen,

insbesondere im Hinblid< darauf, daß der Sollansprudr andernfalls verfälsdt
wird.

3. Vorausleistungen in [,and sind, we-nn es sidr um unentgeltlidre Abtretungen han'
delt hinsidrtlidr Einlagewert und Sollansprudr, urenn es sidr um entgeltlidre Ab-
tretungear handelt nur hinsidrtlidr Sollansprudr, in Ansatz zu bringen.

4. Unter bestimmten Voraussetzungen sind einzelne Grundstüd<e für die Beredr-
nung des Verteilungsquotienten bzw. des Sollansprudres sowohl in der Einlage-

als audr in der Verteilungsmasse auszunehmen.
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Zar Bewertung von Straßenland *

Von Vermessungsoberrat Dpl.-lng. K u s ch a, Katasteramt Hannover

l. Vorbemerkung

In den Haushalten der öffentlidren Hand werden in jedem Jahr erheblidre Beträge
für den Straßenbau bereitgestellt. Von diesen Haushaltsmitteln entfällt ein großer
Teil auf Kosten, die für den Grunderwerb vorgesehen sind. Der Grunderwerb von
Flädren, die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen benötigt werden, ist aber nidrt
nur mit beträdrtlidren Kosten verbunden, sondern er gestaltät sidr in zunehmendem
Maße audr immer sdrwieriger. Das ist weitgehend darauf zurüd<zuführen, daß an-
gesidrts der explosionsartigen Entwiddung der Baulandpreise, die sidr von 1962
bis heute nahezu verdreifadrt haben, insbesondere in Ballungsräumen bei den be-
troffenen Eigenttimern eine spürbare Zuräd<haltung oder sogar Abneigung festzu-
stellen ist, wenn ihre Grundstüd<e für Strallenbaumaßnahmen in Ansprudr genom-
men werden. Diese negative Einstellung der Eigentümer ist in vielen Fällen nidrt
einmal gegen die Maßnahme als soldre geriötet, sondern vielmehr dagegen, daß sie
mit der Höhe der Entsdrädigung nidrt einverstanden sind, die ihnen für den erlitte-
nen Redrtsverlust von der öffentlidren Hand zugebilligt wird. Der Frage der Ent-
sdrädigung kommt damit eine besondere Bedeutung zu, die oftmals erst im Rahmen
von Enteignungsverfahren oder geridrtlidren Verfahren endgültig entsd'rieden wird.

Angesidrts dieses Sadrverhalts ist es nur verständlidr, daß bei Fragen des Grund-
erwerbs in vermehrtem Umfange staatlidre Stellen oder private Sadrverständige
eingesdraltet werden. Diese Institutionen, die aufgrund gesetzlidrer oder verwal-
tungsinterner Vorsdriften in Ansprudr genommen werden, führen in Form von
Gutadrten Verkehrswertermittlungen für unbebaute und bebaute Grundsttid<e
durdr, die nidrt nur Entsdreidungshilfe für die mit der Abwiddung des Grund-
erwerbs zuständigen Behörden kein können, sondern aud, Grundlage für Entsdrei-
dungen von Enteignungsbehörden oder Geridrten in den Fällen, wo ein freihän-
diger Grunderwerb nidrt zustande kommt. Als staatlidre Stellen, die sidr mit der Er-
mittlung von Grundstüd<swerten befassen, stehen in Niedersadrsen die Gutadtter-
aussd'rüsse zur Verfügung, die durdr die Verordnung über die Bildung von Gut-
adrteraussdrüssen und über die Anlegung von Kaufpreissammlungen vom 29. 12.
1960 (Nds. GVBI. S. 293) bei den Katasterämtern eingeridrtet worden sind und
mittlenveile auf eine zwölfjährige erfolgreidre Tätigkeit zurüd<blid<en können. Aus
dem Blid<winkel der Gutadrteraussd,üsse sind daher audr die nadrfolgend mitge-
teilten Erfahrungen und Ergebnisse zu sehen, die der Verfasser in mehrjähriger
Tätigkeit bei zwei Gutadrteraussdrüssen (Gutad,teraussdruß für die Stadt Hannover
und Gutad'rteraussdruß für den Landkreis Hannover) auf dem Gebiet der Bewer'

tung von Straßenland gewonnen hat.

2. Spezielle Problematik

In der beim Katasteramt Hannover eingeridrteten Gesdräftsstelle der o. a. Cut-
adrteraussdrüsse werden sämtlidle Kaufverträge registriert, die von den beurkun-

.) Nactrdru*. aus dem Hett 11, l9?3, ,Die Niedersädrsisdre Gemeinde', mit freundlidler Genehnigung
des Herausgebers.
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denden Stellen in Absdrrift den Gutadrteraussdrüssen aufgrund der im § 143 BBauG

enthaltenen Verpflidrtung zur Einridrtung und Führung der Kaufpreissammlungen
zu übersenden sind. Die Kaufpreissammlungen bilden die Grundlage für die Er-

stattung von Verkehrswertgutad'rten für unbebaute und bebaute Crundstäd<e. Ein

Teil dieser Verträge hat Reötsgesdräfte zum Inhalt, bei denen es um den Erwerb
oder den Verkauf von Straßenland geht. Die dabei auftretenden Kaufälle lassen sidr

etwa in folgende vier Gruppen einteilen:

1. Erwerb von Flädren, die in einem Bebauungsplan als Verkehrsflädren (Straßen-

land) festgesetzt sind,

2. Erwerb von Flädren, die zur Verbreiterung bereits bestehender Verkehrsflädren
(Straßenland) herangezogen werden,

3. Erwerb von Flädren, die bereits seit Jahren dem öffentlidren Verkehr frei liegen

(nadrzuholende Aufl assung),

4. Verkauf von Verkehrsflädren (Straßenland), die dem öffentlidren Verkehr ent-

zogen werden.

Die Auswertung dieser Kaufverträge und damit ihre Nutzbarmadrung für die prak-

tisdre Arbeit dei Gutidrteraussdrüsse bereitet jedodr mandrmal Sdrwierigkeiten, da

nidrt immer ohne weiteres erkennbar ist, weldrer dieser Gruppe ein Kauffall zuge-

redrnet wenden muß. Deshalb wurden im Rahmen einer Umfrage die im Zuständig-

keitsbereidr der beiden genannten Gutadrteraussd'rüsse gelegenen Städte und Ge-

meinden zu den versdriJdenen auftretenden Kauffällen näher befragt, um einmal

die teilweise sehr untersdriedlidren Praktiken der einzelnen Kommunen kennen'

zulernen und aufSerdem um zusätzlidres Material zusammenzutfagen, das in Ver-

bindung mit der Kaufpreissammlung auf eine für den gesamten Zuständigkeits-

bereidr der Gutadrteraussdrüsse anzustrebende möglidrst einheitlidre Bewertungs-

methode führen sollte.

Das Ergebnis der Umfrage konnte voll befriedigen, obwohl sie insgesamt dreimal

aurfueführt werden moßte. §7ährend sidr ih .1. Durdrgang von 51 befragten

StadtJn und Gemeinden nur 24 oder 47 "/" beteiligten, waren es im 2- Durdrgang

immerhin nodr 17 oder 33 0/6 vnd im 3. Durdrgang sogar nodr 7 odr, 140/6'

Lediglidr 3 oder 60/ovon insgesamt 51 haben sidr zu einer Mitarbeit nidrt bereit

ftnde-n können. Damit standen von 48 Kommunen Ergebnisse zur Verfügung, die

mit nur einer Ausnahme alle ausgewertet werden konnten. Die Aktualitat dieses an

sidr speziellen Bewertungsproblems wurde besonders deutlidr dadurdr unterstridlen,
daß lediglidr bei 6 der 48 ausgewerteten Ergebnisse Fehlanzeige registriert werden

mußte, d. h. hi"r war bislang keiner der weiter oben besdrriebenen Fälle aufge-

treten.

Da eine ganze Reihe von Städten und Gemeinden audr außerhalb der Umfrage ein

au{lerordentlidr großes Interesse an diesem Problem zeigten, bot es sidr an, gerade

in dieser Zeitsdrrift und unter der gewählten tlbersdrrift einen Beitrag zu veröffent-
lidren, der sidr in erster Unie an die bei den Kommrmalverwaltungen für Liegen-
sdraftsangelegenheiten zuständigen Stellen oder Bearbeiter ridrtet. An dieser Stelle
ist anzurnerken, daß es bei den in diesem Beitrag behandelten Fällen vornehmlid,
um die Bewertung des Grund und Bodens von Grundstüd<en mit Baulandqualität
geht.
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3. Bewertung von Flädren, die in einem Bebauungsplan als Verkehrsfäöen
festgesetzt sind

Deser Fall tritt nadr dem Ergebnis der Umfrage bei S1 o/" der Städte und Gemein-
den auf. Er ist mit deutlidrem Abstand damit der häuftgste aller vier Fälle. Obwohl
aus der Häuffgkeit an sidr der Sdrluß gezogen werden müßte, daß beim Erwerb von
in Bebauungsplänen festgesetztem Straßenland kaum untersdriedlidre Auffassungen
bezüglidr des Verkehrswertes derartiger Flädren bestehen sollten, da hier genügend
praktisd're Erfahrungen vorliegen müßten, zeigt das Ergebnis der Umfrage ein
gänzlidr anderes, nämlidl ein völlig uneinheitlidres Bild. Bei keinem der versdriede-
nen Fälle gehen die Auffassungen so weit auseinander wie gerade hier. Sie reidren
von der kostenlosen Ubernahme bis hin zur Bereitsdraft, den vollen §/ert des bau-
reifen Landes zu zahlen, wobei dazwisdren eine ganze Reihe von anderen Praktiken
angesiedelt werden können, wie z. B. die Ubernahme der Flädten gegen y3 oder t/z
des vollen rVertes oder aber gegen einen aufgrund von Ratsbesd'rlüssen festgesetz-
ten ,,Straßenlandpreis", der oftmals über Jahre hinaus konstant gehalten wird.

Nur in einigen wenigen Fällen wird so gehandelt, wie es audr der Bewertungspraxis
entspridrt, die gerade für diesen Bewertungsfall aus einer reidrhaltigen Redrtspredrung
des Bundesgeridttshofes klare und eindeutige Grundsätze hat sdröpfen können.
Danadr ist bei der Bewertung von Flädren, die in einem Bebauungsplan als Ver-
kehrsflädren festgesetzt sind, ganz eindeutig von der Grundstüd<squalität auszu-
gehen, weldre die Flädren im Zeitpunkt der Inansprudrnahme für eine Straßenbau-
maßnahme erreidrt hatten. Dieser Grundsarz findet sid'r in einem Urteil des BGH
vom 22. 5. 1967 - III ZR 121166 - (Neue Juristisdre §Todrensdrift S. 2306), wo
u.a. ausgeführt ist,

,,§ 95 (2) Nr. t BBauG ist in der Regel immer dann gegeben, wenn das enteignete
Grundstüd< im festgestellten Bebauungsplan als Gelände für Cemeinbedarfszwed<e
ausgewiesen ist, sei es als Baugelände ftir öffentlidre Zwed<e, als Verkehrsflädre,
Grünflädre ftir Offentlidre Parkanlagen usw. Die Ausweisung im Bebauungsplan und
die spätere Enteignung stellen einen einheitlidren Vorgang dar. Das bedeutet, daß
die für öffentlidre und Gemeinbedarfszwed<e enteigneten Grundstüd<e zu dem
Verkehrswert zu entsdüdigen sind, den sie vor der redrtsgültigen Feststellung des
Bebauungsplanes hatten. §7ird also in einem Bebauungsplan eine bisher landwirt-
sdraftlidr genutzte Fladre als §flohngebiet ausgewiesen und werden darin ferner die
Straßenflädren festgesetzt, einigeGrundstüd<e als Flädren für einen Kinderspielplatz,
für einen Sportplatz, als Grünflädren usw. ausgewiesen, so müssen ftir die für öffent-
lidre Zwe&e festgesetzten Grundstäd<e Entsdrädigungen nidrt in der Höhe der Ver-
kehrswerte des Baulandes dieses §Tohngebiets gezahlt werden, sondern in Höhe
des Verkehrswertes der vormals landwirtsöaftlidren Grundstüd<e, günstigenfalls in
Höhe der Verkehrswerte von Bauerwartungsland, falls diese Grundstüd<e bereits
Bauerwartungsland waren.

Kein Grundstüd<seigentümer hat einen irgendwie gearteten Ansprudr darauf, daß

sein Grundstüd< durdr einen Bebauungsplan im §7ert gesteigert wird. §7em dieses

Glüdc im Rahmen einer aussdrließlidr nadr den Belangen der Allgemeinheit aus-

geridrteten Planung zuteil wird, hat zwar einen Vorteil, der nadr dem derzeitigen

ledrtszustand durÄ §fertausgleidr nidrt absdröpfbar ist. Dies allein kann aber nidrt
redrtfertigen, den nidrtbegünstigten Eigentümer dem begünstigten gleidrzustellen."
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Obwohl das Urteil lediglidl von landwirtsdraftlidren Grundstüd<en bzw. von Bau-

erwartungsland sprid'rt, dürfte es in sinngemäßer Auslegung audr auf die Entwid<-
lungsstufen ,,Rohbauland" und ,,baureifes Land" zutreffen. Die Frage, weldrer der
genannten Entwid<lungsstufen ein Grundstüd< zuzuredmen ist. läßt sid, mit Hilfe
der in der Verordnung über die Ridrtwerte von Grundstüciken vom 4. 3. 1954 (Nds.

GVBI. S. 59) wiedergegebenen Deffnitionen weitgehend beantworten. Dort sind die
Entwicklungsstufen des Baulandes im § 2 Satz 3, 4 und 5 wie folgt definiert:

(3) Baureifes Land sind bebaubare Flädren, die in ortsüblidrer §7eise ausreidrend
ersdrlossen sind.

(4) Rohbauland sind nidrt ausreichend ersdrlossene Flädren, die

l. in einem Bebauungsplan als Baugebiet oder als Baugrundstück festgesetzt sind

oder

2. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen oder

3. in einem Gebiet liegen, für das die Gemeinde besdrlossen hat, einen Bebau-

ungsplan im Sinne des § 3O des Bundesbaugesetzes aufzustel"len, wenn nadr dem

Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, daß die künftigen Festsetzungen

des Bebauungsplanes einer Bebauung nidrt entgegenstehen werden.

(5) Bauerwartungsland sind Flädren, die nidrt unter Absatz 3 oder 4 fallen und

f . in einem Fläd'rennutzungsplan als Baufläd-ren dargestellt sind oder

2. deren Bebauung nadr der Verkehrsauffassung unter Berüd<sidrtigung einer ge-

ordneten baulidren Entwiddung des Gemeindegebietes in absehbaret Zeit er'
wartet wird.

Sofern es sidr um Grundstüdce handelt, die der landwirtsdraftlidlen Nutzung vor-

behalten sind oder bereits der Entwid<lungsstufe ,,baureifes Land" zugeordnet

werden können, dürfte eine Einstufung keine nennenswerten Sdrwierigkeiten be-

reiten. Sdlwierig wird es aber in den Fällen, wo es sidr um Bauerwartungsland oder
Rohbauland handelt. Aber audr hier läßt sid, eine praktisdre Hilfe geben, wenn

man den rüü'ert von Bauerwartungsland bzw. von Rohbauland an dem des baureifen

Landes mißt. Für Bauerwartungsland dürften etlua 2\o/obis 6oo/s, für Rohbauland
etwa 6Oo/obis 900/6 des vollen rVertes des baureifen landes anzusetzen sein, wo-
bei die §7ahl des jeweiligen Prozentsatzes abhängig ist von dem Erwartungsgrad,
den ein Grundstüd< dieser Entwid<lungsstufen besitzt. Der Erwartungsgrad läßt sidr

ausdrüd<en durdr die Zeit, die vergeht, bis ein soldres Grundstüd< Baureife erlangt.
Aus der Zeit wiederum läßt sidr der Zinsverlust erredrnen, der bis zur Baureif-
madrung eintri4, so daß rnan aus der Zahl der Vorhaltejahre unter Berüd<sidrtigung
der den jeweiligen allgemeinen wirtsdraftlidren Verhältnissen entspredrenden Zins-
sätze eine Einstufung von Bauerwartungsland und Rohbauland vornehmen kann.

4. Bewerfing von Flädren, die zur Verbreiterung bereits bestehender Verkehrs-
fläüen herangezogen werden

Hier zeigt das Ergebnis der Umfrage, daß 70oÄ der befragten Städte und Gemein-
den sd'ron damit zu tun gehabt haben. Die von den Städten und Gemeinden geüb-
ten Praktiken orientieren sidr bereits weitgehend an den Grundsätzen von Redrt-
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spredrung und Bewertungspraxis. Danadr ist es durdrweg so, daß bei der Inan-
sprudrnahme von Flädren, die zur Verbreiterung bereits bestehender Verkehrs-
flädren benötigt werden, von der Sdrwere des Eingriffs ausgegangen wird, den das
Grundsttid< durd, die Abtretung erleidet. Es lassen sidr hier zumindest zwei ver-
sdriedene Fälle untersdreiden.

Zunädrst der Fall, wo die Abmetung keinen nennensvverten Eingriff in die Sub-
stanz des von der Straßenbaumaßnahme beroffenen Grundstüd<s darstellt. Hier
hat sidr sowohl in der Stadt als audr im Landkreis Hannover weitgehend die ,,Drit-
telmethode" durdrgesetzt, d. h. es wird bei nur gering{ügigen Eingriffen lediglidr
ein Drittel des vollen §/ertes des baureifen Landes gezahlt.
\wann ein soldrer Eingriff nur als geringfügig zu bezeidrnen ist, läßt sidr pausdral
nidrt ohne weiteres beantworten. Es kommt hier, wie überhaupt bei iedem auftre-
tenden Bewertungsproblem, auf die Verhältnisse im Einzelfall an. Man wird aber
davon ausgehen können, daß es sidr hier in erster Linie um Flädren von geringem
Umfang oder §7ert handelt, die beispielsweise aus dem baulid'r nidrt zu 

"Ltiui.i.n-den Hinterland von übergroflen Baugrundstüd<en oder aus dem vorgartenland von
durdraus ,,normalen" Baugrundstücken abgetreten werden, das für den Eigentümer
keinen besonderen §7ert darstellt. Die Bereitsdlaft der Eigentümer, lediglidr ein
Drittel des vollen §ü'ertes des baureifen Landes als Entsdrädigung anzunehmin, wird
von einigen Kommunen dadurdr gefördert, daß sie den betroffenen Eigentümern
außerhalb des eigentlid'ren Grunderwerbs entgegenkommen. Dazu gehört beispiels-
weise die ubernahme der Kosten für die Eridrtung von neuen Einfriedigungen, für
die Verlegung von Hauseingängen sowie für die Herridrtung von Außenanlagen.
Hier wird über den Zeitwert hinaus zum Neuwert entsdrädigt.

Neben dem nur geringfügigen Eingriff tritt häufig audr der Fall auf, ruo eine Stras-
senbaumaßnahme eine erheblidre Beeinträdrtigung des betroffenen Grundstüd<es
mit sidl bringt, so daß u. u. eine weitergehende baulidre Ausnutzung nid'rt nur ein-
gesdrränkt, sondern vielfadr audr gänzlidt unmöglid'r gemad.rt wird. In soldren Fäl'
len sollte unbestritten sein, daß der Abtretungsflädre der volle §7ert des baureifen
Landes zukommen muß.

Neben diesen sehr pausdralen Methoden kennt die Bewertungspraxis audr noch
Verfahren, die unter den Begriffen ,,Verschiebetheorie" und ,,Differenzmethode" in
der Literarur bereits ausfühdidr behandelt und audr sdlon Bestandteil einer umfang-
reidren Redrtspredrung geworden sind.

5. Erwerb von Flädren, die bereits seit Jahren dem öffentlidren Verkehr freiliegen
(nadrtragli&e Aufl assung)

Dieser Fall ist in früheren Jahren re.lativ selten aufgetreten. Er hat in letzter Zeit
an Häufigkeit jedodr wieder zugenommen, nadrdem die Städte und Gemeinden
bei der Anlegung ihrer Straßenbestandsverzeid,nisse oft feststellen müssen, daß
Verkehrsflädren nodr nidrt an sie aufgelassen sind, obwohl diese bereits seit Jahren
oder Jahrzehnten dem öffentlidren Verkehr freiliegen. So ist es nidrt verwunderlidr,
daß immerhin 51t6 der im Rahmen der Umfrage beteiligten Kommunen Verkehrs-
flädren nadrtraglidr erworben haben, bei denen die Auflassung, aus weldren Grün-
den audr immer, bislang unterblieben war. Hinsidrtlidr des §Tertes soldrer Flädren
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besteht Einigkeit darüber, daß hier keineswegs der volle §7ert des baureifen Landes

zugrunde zu legen ist, sondern allenfalls eine Anerkennungsgebühr von einigen

*.-nig.n DM. Vielfadr erreidren die Städte und Gemeinden audt, daß kostenlos an

sie a[getreten wird, wobei sie verständlidlerweise die Vermessungskosten und die

Umsdrieibungsgebühren übernehmen. Die kostenlose Ubereignung ist audr z. T.

von der Redrispredrung anerkannt worden. So hat das für in mand'rer Hinsidrt be'
merkenswerte Urteile bekannte OLG Hamm in einem Urteil vom 3. 12. 1954 -g lJ 222t52 - (Blätter für Grundstüd<s-, Bau- und §Tohnungsredrt 1961 S. 147)

u. a. festgestellt,

,,Flädren, die dem Verkehr bereits freiliegen, haben für den Eigentümer keineo

wirtsdraftlidren rü7ert, weil er sie infolge der \(idmung nidrt mehr als Nutzflädre
verkaufen kann und weil sie keine Erträge abwerfen. Der Verkehrswert dieser Flä'

dren ist daher gleidr Null, so daß selbst in einem Enteignungsverfahren keine Ent-

sdrädigung für sie zu zahlen wäre." In einem späteren Urteil - 16 U (Baul) 1164 -
16 O (Baul) 9163 LG Essen - 

(Sammlung §flidrmann, Neue Folge, Heft 5, S. 15)

hat das OLG Hamm diesen Grundsatz jedodr aufgegeben und - offenbar der von

den Trägern der Straßenbaulast geübten Praxis Redrnung tragend - folgendes

ausgeführt,

,,Die Enteignungsentsdrädigung für eine Straßenflädre, die ursprünglidr unentgelt-

lidr abgetriten worden war, aber nidrt an die Gemeinde aufgelassen wurde, kann

ni&t auf Null festgesetzt werden, nur weil Straßenland angeblidr keinen Verkehrs-

wert hat.

Audr Grundstüd<e, deren Nutzung und Verwertung durd, ihre Zwed<bestimmung

besdrränkt sind, haben für den Eigentümer einen wirtsdraftlidren rü(/ert, selbst wenn

dieser mit den üblidren Bewertungsverfahren nadr Ertrag, Sadrwert oder Preisver:
gleidr nidrt zu erfassen sein sollte. Die besdrränkte Nutzbarkeit eines Crundstüd<s,

äas dem öffentlid,en Verkehr gewidmet ist, kann deshalb nur für die Höhe des

Verkehrswertes von Bedeutung sein, nidrt aber für die Frage, ob es überhaupt einen

Verkehrswert hat. Für die Bemessung des Verkehrswertes kann allerdings audl nidrt
der Preis gelten, den die an dem Straßenerwerb interessierte Gemeinde zv zahlen
bereit ist, da diese langwierige Enteignungsverfahren abwenden müßte. Das ist
kein gewöhnlidrer Gesdräftsverkehr im Sinne des § 141 (2) BBauG.

Zur Grundlage für die Ermittlung des Verkehrswertes kann vielmehr nur die
geringe Aussidrt des Eigentümers genommen werden, daß sidr ein Privatmann ge-

funden hätte, der das Straßenland erworben hätte, um es mit Gewinn an die Ge-

meinde weiterzuveräußern oder aber, daß das Straßenland eines Tages dem öffent'
lidren Verkehr entwidmet würde.

Beide Mögli&keiten sind so vage, daß sie nadr Auffassung des Senats nur mit 1/ro

des Baulandpreises im maßgeblidren Zeitpunkt und in der betreffenden Lage ange-
setzt werden können. Dieses Verhältnis ersdreint geredrtfertigt, weil in der Redrt-
spredtmg anerkannt ist, daß der §7ert von nidrt bebauungsfähigem Hinterland
1/: des Vordedandes beträgt. Straßenland kann aber nidrt r/s des Baulandwertes
betragen, denn die Befugnisse des Eigentärners für soldre Flädren sind weit gerin-
ger als über Hinterlandflädren."

Diese vom Geridrt vertretene Auffassung ersdreint deshalb plausibel, als hier davon
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ausgegangen wird, daß zwisdren dem §7ert der Verkehrsflädre und dem des an-
grenzenden Baulandes ein Zusammenhang besteht. Von einem soldren Zusammen-
hang wird normalerweise audr der betroffene Grundstüd<seigentümer ausgehen.
Insofern dürfte die Anwendung dieser ,,Zehntelmethode" fast immer zu dem ge-
wünsdrten Erfolg führen.

6. Verkauf von Verkehrsfäüen, die dem öffentliüen Verkehr etrtzogen werden

Dieser Fall bildet das Sdrlußlidrt in der Häuftgkeit der auftretenden Fälle. Immer-
hin haben aber sdron - wie die umfrage ergeben hat - 34o/o der städte und
Gemeinden damit zu tun gehabt. Im crunde handelt es sidr hier um die umkeh-
rung des im 4. Absdrnitt behandelten Falles. Daher sind audr hier zwei Untersdtei-
dungen zu treffen. Zunädrst der Fall, wo es sidr um die Aufhebung von Verkehrs-
flädren handelt, die lediglidr zur Abrundung von bestehenden Baugrundstüd<en
verwendet werden können. Hier kann man im allgemeinen davon ausgehen, daß
derartige Flädren auf der einen Seite für die Kommune nur eine [,ast darstellen,
während sie auf der anderen Seite für den Erwerber keinen nennenswerten Nutz-
wert mit sidr br,ingen. Deshalb sollte analog der unter 4. besdrriebenen praxis in
einem soldren Fall die ,,Drittelmethode" Platz greifen, die aber, wie das Ergebnis
der umfrage deutlidr zeigt, bereits zu einem an der obersten Grenze des vätret-
baren liegenden rü7ert führen wird. In vielen Fällen wird man daher audr mit der
im 5. Absdrnitt bereits behandelten ,,Zehntelmethode" auskommen.

Gänzlidr andere verhältnisse liegen dann vor, wenn Flädren dem öffentlidren ver-
kehr entzogen werden, die baulidr voll aktiviert werden können, sei es, daß aus
ihnen selbständige Baugrundstüd<e entstehen oder aber zumindestens Teile von
Baugrundstüd<en. Dann sollte man derartigen Flädren den §flert beimessen, der
audr für die entspredrenden Bauflädren zugrunde zu legen ist.

7. Zusammenfassung und Sdrlußbemerkung

Die vorstehend mitgeteilten Ergebnisse lassen sidr tabellarisdr wie folgt zusamrnen-
fassen.

Bewertungsfall Bewertungsmethode

Verkehrsflächen in Bebauungsplänen entsprechend Grundstücksqualität vor
Redrtskraft des Bebauungsplanes

Verbreitung von Verkehrsflädren a),,Drittelmethode" bei geringfügigen
Eingriffen

b) Voller \Wert bei schwerwiegenden
Eingriffen

Nadrträglidrer Erwerb (Auflassung)

Aufhebung von Verkehrsflädren

,,Zehntelmethode"

a) ,,Zehntel- oder Drittelmethode" bei
Abrundungen

b) Voller §Zert, wenn baulich
aktivierbar
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Es versteht sidr von selbst, daß diese Ergebnisse nur eine sehr pausdrale Gültigkeit
haben können. Es wird, wie sd,on angedeutet, immer auf die Verhältnisse im Ein-
zelfall ankommen. Immerhin sind sie weitgehend aus rein praktisdren Erfahrungen
abgeleitet worden und somit frei von jeglidrem theoretisdren Ballast, der den mit
Grunderwerbsangelegenheiten im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen befaßten
Stellen oder Bearbeitern zwar nidrt unbekannt sein dürfte, ihnen aber letzten En-

des bei der Lösmg ihrer Probleme nidrt wesentlidr weiterhelfen wird. Dazu gehört
u. a. die Frage, ob es bei Verkehrsflädren überhaupt einen Verkehrswert gibt. Dieses
Problem ist bereits ausgiebig diskutiert worden. Die Auffassungen dazu sind unter-
sdriedlidr. Der Verfasser ählt sidr zu denjenigen, die davon ausgehen, daß es einen
soldren Verkehrswert gibt.

Llteratur

Gerardy, Theo; Praxis der Grundstüdsbewertutrg, Verlag Moderne lDdustrie, Münöen.

Oettke, Ludwig: Die Bewertung voD VerkehrslläOen uad anderen Flädren für detr GemeiDbedarf,
Naöridrten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung, Heft 3/4, 1969.

Zur Bewertung von Straßenland *

Von Stadtdirektor Dr. U e b e lh o e r, §Tittmund

Dem Verfasser ist zu danken, daß er ein Thema abhandelt, das viele Kommunen
in erheblidrem Umfang besdiliftigt.

Die Ziffer 5 seiner Ausführungen ,,Erwerb von Flächen, die bereits seit Jahren dem

öffentlidren Verkehr freiliegen (nadrtraglidre Auflassung)", bedarf jedodr einer
Ergänzung.

Der Verfasser stützt sid, auf ein Urteil des OLG Hamm - 16 U (Bau) l/64 -v.26. 1.1965 und führt aus, daß die Bewertung des dem Verkehr bereits gewid-
mqten Straßenlandes mit l0t6 det angrenzenden Flädren plausibel sei, da zwisdren
dem §fert der Verkehrsflädre und dem des angrenzenden Baulandes ein Zusam-
menhang bestehe.

Dem Verfasser ist insoweit zu folgen, als ein Zusammenhang zwisd'ren der Straßen-
flädle und den angrenzenden Grundstüd<en besteht. Nidrt ridrtig ist es, daß die
sogenannte ,,Zehntelmethode" fast immer zu dem gewünsdrten Erfolg führt. So hat
das OLG Celle mit Urteil vom 8. 1. 1971 - 4 U 7l7O - entsd'rieden, daß die
Straßenflädre mit der Hälfte des §Tertes anzusetzen sei, den das Crundstüd< gehabt
hätte, wenn es nid,t dem öffentlid'ren Verkehr gewidmet worden wäre.

Bei dem Erwerb der hier angesprodrenen Straßenflädren sollte unter Berüd<sid'rti-
gung der bekannten bisher hierzu ergangenen Redrtspredrung wie folgt verfahren
werdent

') NaÖdru& aus dem Heft 1, 197t1, ,Die Niedersäösisdre Gemeinde', mit ,reundliöer Genehnigung
des Herausgebers.
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planung einbezogen worden ist.

Diese Uberlegung führt zu folgender Bewertung:

2.1 . Landwirtschaftlic}e Nutzflädre und Forstflädre bis zu

2.2. Bauerwartungsland (je nadr Erwartungsrad) bis zu

2.3. Rohbauland und Bauland

t. Qualitätsbestimmung,

Maßgebend für die zu entsdrädigende Art der Qualität ist der Zeitpunkt des Aus-
sdrlusses der konjunkturellen §Teiterentwiddung (BGHZ Bd. 28, S. 160 ff.).

§7enn sidr der Eigentümer bereits redrtswirksam zur Eigentumsübertragung ver-
pflidrtet hatte oder wenn ein Enteignungsverfahren eingeleitet worden war, so gilt
dieser Zeitpunkt.

Kann dieser Nadrweis nidrt geführt werden, so beginnt der Aussdrluß der kon-
junkturellen Veiterentwidclung im Zeitpunkt des Sdreiterns eingeleiteter angemes-
sener Kaufverhandlungen.

2. Höhe der Entsdrädigung (Riürwerte):

Auszugehen ist von dem heutigen Verkehrswert der nädrstgelegenen vergleidrbaren
Flädren gleidrer Qualität.

De Bewertung der Straf3enflädre ist davon abhängig, wie hodr die §Tahrsdreinlidr-
keit einer Entwidmung und Rüd<führung in den freien Grundsttid<sverkehr ist.
Diese Chance ist um so geringer, je mehr die Verkehrsflädre bereits in die Bauleit-

50 o/o,

30 o/o,

to "Ä.

2.4. Für private \7egeflädren, die dem öffentlidren Verekhr zwar nidrt gewidmet
waren, von diesem aber mitbenutzt wurden, kann der objektive §/ert durdr
Kapitalisierung einer Notlvegrente ermittelt werden (vgl. BGH-Urteil v. 11. 6.
lgTOinBauR 1970, S. 166).

Das hier aufgezeigte Ergebnis ist von der Redrtspredrung bisher nid,t bestäti5 wor-
den. Dese Bewertung führt jedodl zu einem annehmbaren Kompromiß, der im Er-
gebnis sowohl dem Urteil des OLG Flamm als audr dem des OLC Celle Redlnung
trägt.

Ob sidr diese Ridrtwerte in'der Praxis bewähren und zukünftigen Entsdreidungen
standhalten werden, mag die Zukanft erweisen.

Anmerkung:
Die oben ausgeführten Rid'rtwerte habe idr in Zusammenarbeit mit Herrn Assessor

Hain, Nieders. I-andesverwaltungsamt - Abteilung Straßenbau - |l21nqvs1, 91'

arbeitet.

Stellungnahme zu dem Ardkel von Vermessungsoberrat Dtpl.-Ing, Kusüa, Katasteramt Hannover, in

,,Dle Niedersäöslsüe Gemeinde", Heft ltlNovember 7973, Selte 237fl.
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Zur Bewertung von Straßenland *

VonVermessung;soberrat K u s ch a, Hannover

Die von Stadtdirektor Dr. Uebelhoer gemadrten Ausführungen zur nadrträglidren
Auflassung von Verkehrsflädren (Straßenland) können m. E. als weitere l.«isung zu

einem Problem angesehen werden, dem durdraus auf versdriedenen §7egen beizu'
kommen ist. Eine Dfferenzierung in der von Dr. Uebelhoer vorgesdrlagenen \ü'eise
ersdreint im Interesse einer stärkeren Berüd<sidrtigung der §Tahrsdreinlidrkeit einer
eventuellen Entrridmung und Rtdcftihrung in den Grundsttid<sverkehr durdraus
plausibel. Sie wird vor allen Dingen dann zwed<mäßigerweise vorzunehmen sein,

wenn es sidr um Fälle von nadrträglidrer Auflassung von Verkehrsflädren (Straßen-

land) handelt, die nidrt nur innerhalb bebauter C,ebiete, sondern audr im rein land-

und forsrwirtsdraftlidren Bereidr auftreten. Diese Voraussetzungen waren in Han'
nover bislang nidrt gegeben. Die von mir hierzu untersudrten Kauffälle sind fast

ausnahmslos in Gebieten mit Baulandqualität abgewid<elt worden, wo sidr die

,,Zehntelmethode" als pausdrale Entsdtädigung durdraus bewährt hat.

Im übrigen sind mir die von Dr. Uebelhoer gegebenen Anregungen nidrt gänzlid,

unbekannt, da eine von den befragten Städten und Gemeinden einen ähnlidren,
allerdings stark modiffzierten, Vorsdrlag gemadrt hat. Dort wird zunädrst audr eine

Qualitätsbestimmung in der Veise durdrgeführt, daß man den Zeitpunkt des Aus-
sdrlusses von der konjunkturellen §(eiterentwiddung der fraglidren Flädren ermit-
telt, der in der Regel der Zeipunkt der Inansprudrnahme sein wird. Unter Zu-
grundelegung der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Qualität der Fläd'ren laßt sidr

sodann ihr damaliger \(ert bestimmen. Zum Verkehrswert gelangt man sdrließlidr,
wenn man den damaligen §fert unter Berüd<sidttigung der Kaufkraftminderung,
gemessen am Lebenshaltungskostenindex, auf den Zeitpunkt des endgültigen Eigen-

tumsübergangs umredrnet. Audr dieses Verfahren dürfte seine Beredrtigung haben.

Die von mir mitgeteilten Erfahrungen und Ergebnisse stellen aussdrließlidr auf die
Gepflogenheiten ab, wie sie sidr im'Zuständigkeitsbereidr der Gutadrteraussdrüsse

für die Stadt und den Landkreis Hannover herausgebildet haben. §(ie der Beitrag
von Stadtdirektor Dr. Uebelhoer zeigt, wird man regional durdraus untersdriedlidre
oder voneinander abweidrendd Bewertungsmethoden immer antreffen, solange audr
die hädrstridrterlidre Redrtspredrung den ,,allgemeinen Ortsg€braudr" bzw. die
ortsüblidre Verkehrsaufassung zum Maßstab madlt. Das dürfte in besonderem Maße
für die Bewertung von Verkehrsflädren (Straßen,land) gelten.

Von StadtdirektorDr. jur. Th. U eb e I h o er, rVittmund

Die Ausführungen von Herrn Vermessungsoberrat Kusd'ra mödrte idr nodr ergänzen.

Er führt aus, daß der Zeitpunkt des Aussdrlusses der konjunkturellen '§Teiter-

entrriddung in der Regel der Zeipunkt der Inansprudrnahme sei. Für den normalen
Grunderwerb trifft dies zu. Gerade aber für den Fall des ,,Altgrunderwerbs", der
hier behandelt wird, ist dieser Zeitpunkt problematisd'r.

') Naödru& aus dem Heft 2, 197,1, "Die Niedersäöslsöe Gemeinde', mit freundlidrer GenehmiguDg
des Herausgebers.
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Das urteil des oLG celle, das idr bereits in meinen Ausführungen in Heft rlz4
zitiert habe, ist für diese Feststellung ein Musterbeispiel. Das zu bewertende Grund-
stüd< war im Jahre 1888 von dem damaligen Straßenbaulastträger in Besitz genom-
men worden. Die näheren Umstände konnten nidrt mehr geklärt werden. Die 1967
zwisdren der straßenbauverwaltung und dem im Grundbudr eingetragenen Eigen-
ttimer eingeleiteten Kaufverhandlungen führten zu keinem Ergebnis. Das oLG Celle
töste den Fall zu Redrt über die Beweislastverteilung: Es nennt mehrere Möglidr-
keiten, die zur uberlassung des Grundstüd<s an den straßenbaulastträger g.fthrt
haben könnten:

a) das Grundstüd< könnte kraft Privatredrts auf den Rechtsvorgänger des heutigen
§traßenbaulastträgers übergegangen sein (2. B. Kaufvertrag mit-Besitzübergabe,
aber ohne Ubereignung),

b) Elnjgyng nur über Besitzübergang in der Erwartung des späteren Absdrlusses
eiries Kaufvertrages,

c) eigenmäd-rtige Inbesitznahme des Grundstüd<es durdr den Redrtsvorgänger. des
heuti gen Straßenbaulastträgers.

In allen diesen Fällen sei die Heranziehung der Grundstüd<e für den Straßenbau
kein hoheitlidrer Eingriff in das Eigentum. Er könne daher audr nid.rt als Beginn
oder Vorwirkung der erst 1967 abgesdrlossenen Enteignung aufgefaßt werden.
Im Rahmen der Enteignungsentsdrädigung geht das Gerid'rt dann folgeridrtig für den
Aussdrluß der konjunkturellen §Teiterentwiddung von dem Zeitpunkt aui, bis zu
dem die vorwirkung der Enteignung nadrweisbar reicht. Hier hat nun der Ent-
sdrädigungsberedrtigte die Beweislast, denn er beruft sidr darauf, daß die Grund-
stücke nidrt als Straßenland, sondern wie die angrenzenden Flädren mit dem vollen
§7ert zu entsdrädigen seien. Da audr der Entsdrädigungsbered'rtigte diesen Nadr-
weis nidrt führen kann, geht das Geridrt von den Tatsad,en aus, wonadr die Ent-
eignung spätestens nadr dem Sdreitern der 1967 eingeleiteten Kaufverhandlungen
begonnen habe.Zu diesem Zeitpunkt sei die Fläd're jedodr Straßenland gewesen.

Insgesamt halte idr diese Feststellung des Geridrtes für vertretbar. Hieraus ergeben
sidr für den ,,Altgrunderwerb" folgende Konsequenzen,

1. Der heutige Straßenbaulastträger kann sidr auf verjährung (30 Jahre) nur dann
mit Erfolg berufen, wenn a) der Nadrweis geführt werden kann, daß sidr der
Betroffene zur ubereignung der Grundstüd<e an den straßenbaulastträger
redrtswirksam bereit erklärt hat, b) ein Enteignungsverfahren in früheren Jah-
ren gelaufen ist, der Redrtsvorgänger des heutigen Straßenbaulastträgers die
Grundstüd<e in früheren Jahren bereits nadrweisbar im Zusammenhang mit
einem Enteignungsverfahren in Ansprudt genommen hat, nur das Verfahren
selbst nidrt zum Absdrluß gekommen ist. Die Vorwirkung der Enteignung
(Aussdrluß der i<onjunktu.ellen §Tertentwicklung) geht danri auf diesen-Zeit-
punkt zurüd<.

2. Der Verkehrswert der Straßenflädre ist gleidr dem der angrenzenden Flädre
nur dann, wenn a) bisher keine Entsdrädigung gezahlt worden ist, b) der Ent-
sdrädigungsberedrtigte nadrweisen kann, daß in dem Zeitpunkt, auf den die
Vorwirkung der Enteignung zurüd<greift, diese Flädre nidrt Straßenland, son-
dern in der Qualität den der angrenzenden Flädren gleidr war.

134



Mit diesem Ansprudr wird der Betroffene nadr dem jetzigen Stand der Redrtspre'
drung dann durdrkommen, sofern der Zeitpunkt der Vorwirkung der Enteignung
nodr innerhalb der Verjährungsfrist liegt.

Das OLG Celle hatte nadr dem oben Gesagten Straßenland zu bewerten.

Audr das OLG Hamm hatte Straßenland zu bewerten. Insoweit sind die Ausftih-
rungen des OLG Celle nidrt verständlidr, die Entsdreidung des OLG Hamm be-
treffe einen ganz besonderen Fall, der mit dem vodiegenden nidrt vergleidrbar sei.

Diese Argumentation trifft zumindest für die Bewertung von Straßenland nidrt zu.

Das OLG Celle kommt zu dem Ergebnis, daß audr ein Straßengrundstüd< einen

objektiven §fert habe. Dieser §fert wird ohne nähere Begründung festgesetzt mit
0,40 DM/qm gem. § 287 ZPO.

Die Straßenbauverwaltung hat den §flert der angrenzenden Ad<erlandflädren mit
0,62 DM/qm, der Betroffene mit 0,82 DlvVqm angegeben. §7enn sidr das OLG
Celle von der Bewertung des OI-G Hamm in so erheblidrer §7eise absetzt, so hätte
hierfür eine ausführli&C Begründung gegeben werden müssen. De Urteilsbegrün-
dung kann insofern nidrt überzeugen.

Meinen Vorsdrlag ftir die Bewertung von Straßenflädren im Bereidr ,,Altgrund'
erwerb" habe idr bereits in Heft 1/74 gegeben

Die Landeskartenwerke von Niedersadrsen

Von Verm,essungsoberatDr.-lng. §7. S ta u f e n b i e l,
Niedersädrsisd'res Landesverwaltungsamt - Landesvermessung -

(mit einem Faltblatt,,Kartenmuster" )

1 Grundlagen

Nadr § 7 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegensdraftskataster
(Vermessungs- und Katastergesetz) vom 8. ll.196l (Nds. GVBI. 1961 , S. 319) hat
die l:ndesvermessung die Aufgabe, topographisdre Gegenstände und Gelände-
formen in Landeskartenwerken darzustellen. § 9 des o. a. Gesetzes deffniert die
Landeskartenwerke als einheitlidr gestaltete Karten, weldre die topographisdren
Gegenstände und Geländeformen des Landesgebiets in versd'riedenen Maßstäben
darstellen. Der Niedersädrsisdre Minister des Innern hat die für die Darstellung
des Landes erforderlidren Kartenwerke bestimmt. Dazu zählen die Standard- und
Sonderausgaben der Landeskartenwerke, ferner die Sonderkarten und die Histo-
risdren Karten.

2. Die Standardausgaben der Landeskartenwerke

2.1 Allgemeines
Die bedeutendsten Landeskartenwerke sind :

a) die Deutsdre Grundkarte I : 5 000 (DGK 5)

b) die Topographisdre Karte 1 : 25 000 (TK 25)
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c) die Topographisdre Karte 1 : 50 000 CfK 50)

d) die Topographisdre Karte I : 100000 (TK 100)

e) die Topographisdre Ubersidrtskarte 1 :200 000 (ftIK 200)

D die Internationale §Teltkarte 1 : 1 000 000 (l§rK).

Außerdem gibt es nodr Karten in den Maflstäben I : 300 0ü) und 1 
' 

50O 000. Die
Arbeiten an der Ubersidrtskarte von Mitteleuropa im Maßstab I : 300 000 sind
allerdings eingestellt worden. Dafür wird es in absehbarer Zeit ein amtlidres Kar-
tenwerk im Maßstab 1 : 500 000 geben. Es wird für zivile Zwed<e aus der beim
Institut für Angewandte Geodäsie (lfAG) in Frankfurt/Main hergestellten militä-
risdren Karte ,,'§ü'orld 1 :500ü)0 - Serie 1404" abgeleitet. Niedersadrsen wird auf
zwei Blättern dargestellt, die bereits Ende 1974 ersdreinen sollen. Für die Bereidre
des Landes, in denen die TK 100 ni&t vorliegt, wird nodr die Karte des Deutsdren
Reidres 1 : 1 00 000 (KDR 1 00) angeboten.

Als Standardausgabea werden die von der Arbeitsgemeinsdraft der Vermessungs-
verwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutsdrland (AdV) empfohlenen
und in der gesamten Bundesrepublik Deutsdrland weitgehend einheitlidlen Aus-
gabearten bezeidrnet. Die Standardausgaben lassen sidr mit Hilfe der folgenden
Begriffe d'rarakterisieren rmd vergleidren :

a) Außere Kartengestaltung (Format, Blattsdrnitt, Benennung), Kartennetz,
b) Karteninhalt, Farbgebung, Ausgabearten,

c) Hersteller, Bearbeitungsstand, Fortführung,
d) Auflagenhöhe, Vertrieb, Preis, Benutzer.

2.2 A.ußere Karten gestaltun g, Kartenn etz
Die in den einzelnen Kartenwerken abgebildete Fläche und die daraus
resultierende Größe des Kartenf eldes ist aus Tabelle 1 ersidrtlidr. Das

Abgebildete
Fläche

Größe des

Kartenfeldes

TK 25

TK 50

TK lOO

TUK 200

24' x 40'= ca.

48'x 80'= ca.

22x22km

45x45 km

90x90km

6'x10'3ca.11x11km
12' x 20'

ca. 45 X 15 cm

ca. 45 x 45 cm

ca. 45 x 45 cm

ca. 45 x 45 cm

I§TK

r 36

Tabelle 1 : Abgebildete Fläche und Größe des Kartenfeldes



Kartenfeld der DGK 5 wird durdr gerade Gtterlinien des ebenen Gauß-Krüger-
Meridianstreifensystems begrenzt. An den Rändern der Systeme bilden sidr Son-

derformate. Die übrigen Karten sind Gradabteilungskarten, d. h.Meridian- und

Parallelkreisabsd'rnitte des geographisdren Koordinatensystems bilden den Karten-

rahmen. Die in der TK 25 dargestellte Fläöe (vgl. Tabelle 1) hat z. B' eine Aus-

dehnung von 6 Breitenminuten in Nord-Süd-Ridrtung und 10 l;ängenminuten in

Ost-§7est-Ridrtung.

Die TK z5t]fll< 50, TK 100 und die TüK 200 sind im Blatts chni tt aufeinan-

der abgestimmt. Jeweils vier Blätter des größeren Maßstabs überded<en exakt ein

Blatt däs nädrstea Folgemaßstabes, also es entsprechen sidr z. B. die dargestellten

Flädren von vier TK 25 und einer TK 50. Der Blattsdrnitt der TUK 200 und der

I§(/K sind nidrt vollkommen aufeinander abgestimmt. Die auf der I§rK darge-

stellte Flädre entsprid'rt 5x4rlz Blatteinheiten der TUK 200. Aus der untersdried-

lidren Begrenrung d.r Kartenfeldes bei der DGK 5 und der TK 25 ergibt sidr, daß

diese beiden Kartenwerke im Blattsdrnitt nidrt aufeinander abgestimmt sein kön-

nen. Eine TK 25 überded<t den Bereidr von ca. 32 Grundkarten.

Die Benennung der Blätter der versdriedenen Kartenwerke erfolgt mit Num-

mern und Bud,stabän. Die Bläuer der TK 25 werden mit einer vierstelligen Zahl

bezeidrnet, wobei die beiden ersten Ziffern die horizontale Reihe und die beiden

letzten Zilfern die vertikale Spalte angeben, jeweils von Nord nadr Süd bzw. von

§flest nadr Ost ansteigend. Die TK 50, die TK 100 und die TUK 200 erhalten die

Nummer des auf der Karte dargestellten linken unteren Blattes der TK 25, zusätz'

lidr mit einem oder zwei Kennbudrstaben vorangestellt, nämlidr mit einem L für die

TK 50, einem C für die TK 100 und mit den Bud'rstaben CC für die TUK 200. Die

Blätter, auf denen Hannover dargestellt wird, haben z. B. die Benennung., 3624

(TK 2t, L 3724 (IK 5o), c 3922 (TK 100), CC 3918 (TuK 200). Jedes Blatt der

ocx s tekommt zur Nummer der TK 25 eine zusätzlidre ziffer, die die Lage der

DGK 5 innerhalb des Blattes der TK 25 angibt, 2.8.362417. Die l§rK-Bezeidrnung
setzt sidr aus 4 Stellen zusammen. Der erste Budrstabe lautet N oder S und be-

zeidrnet die Nord- bzw. Südhalbkugel der Erde. Der z\ reite Budlstabe gibt die vom

Aquator zum Pol ansteigende Zeile an. In der dritten und vierten Stelle stehen

zwei Ziffern, die die von §üest nadr Ost ansteigende Spaltenzahl bezeidrnen. Das

Blatt Hamburg der I§(/K hat z. B. die Benennung NN 32. Außerdem bekommt jede

Karte den Namen der auf dem Blatt dargestellten größten Siedlung o. ä. als Blatt-

namen.

Den Kartenwerken DGK 5,TK25, TK 50, TK 100 und TUK 200 liegt als Abbil-
dung das Gauß-Krüger-Meridianstreifensystem zugrunde. Die Gitterlinien des

Kaitennetzes sind im Kartenrahmen ausgezogen und beziffert. Ältere Blät-
ter der TK 25 weisen nodr die preußisdre Polyederprojektion auf. Die Abweid'run-
gen zwisdren diesen beiden Abbildungen sind allerdings geringer als die Zeidren-
genauigkeit. Die I§7K hatte als Abbildungsart die modiftzierte polykonisdre Abbil-
dung, neuere Blätter beruhen auf der konformen konisdren Abbildung mit zwei
längentreuen Parallelkreisen.

2.3 Karteninhalt, Farbgebung, Ausgabearten
Die Anzahl der Farben wird mit kleiner werdendem Maßstab größer.
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p;es ist erforderlidt, um den in gleidrer §7eise wadrsenden Informationsgehalt pro

Flädreneinheit für den Benutzer nodr lesbar zu madren. Tabelle 2 zeigt die Anzahl

der Farben ftir die bedeutendsten Landeskartenwerke. Die in Klammern gesetzten

Kreuze (x) weisen darauf hin, daß diese Farben nidrt in allen Ausgabearten bzw.

nidrt in allen Blättern vorkommen.

Der Karteninhalt gliedert sidr entspredrend der Farbgebung auf. Es ent-

hält die

a) DGK 5 in Sdrwarz, Situation, Sdtrift, Gewässer, Bodenbewadrsung,
Eigentumsgrenzen,

Braun, Höhenlinien, Höhenpunkte, natürlidre Klein-
formen,

(Grün) für eine Ausgabe, Ergebnisse der Boden-
sdrätzung.

b) TK 25 in Sdrwarz, Situation, Sdrrift, Bodenbewadrsung, Höhen-
punkte,

Dunkelblaur Gewässer, Gewässersdrrift,

Braun, Höhenlinien, natürlidre Kleinformen,
ggf. Grenzband,

(Hellblau) für sonst einfarbige Blätter: §flattflädren,

dann wird der gesamte übrige Karteninhalt in
Sdrwarz dargestellt.

c) TK 50 in Sdrwarz: Situation, Sürift, Höhenpunkte,

Dunkelblaut Gewässer, Gewässersdrrift,

Dunkelgrün, Linien und Signaturen der Bodenbewadrsung,

Hellgrün, §(aldflädren,

Grau I, Gartenflädren,

Braun, Höhenlinien,

(Gelb, Grau II) für einige Blätter: Sdrummerung,

(Rot) für einige Blätter: Grenzband.

d) TK 100 in Sdrwarz: Situation, Sürift, Höhenpunkte,

Dunkelblau, Gewässeilinien, Gewässersdrrift,

Hellblau, Gewässerfläd'ren,

Dunkelgrün, Linien und Signaturen der Bodenbewadrsung,

Hellgrün' Valdflädren,

Braun, Höhenlinien,

(Grau) für einige Blätter, Sdrummerung,

(Ro0 für eine Ausgabe, Fernstraßendecker,
ggf. Grenzband.

139



e) TUK 200 in Sdrw?tz:

Dunkelbraun,

Dunkelblau 
'

Dunkelgnin 
'

Hellgrün 
'

Braun t

(Gelb u. z\ryei

Grautöne)

(Rot)

(Hellblau)

in Sdrw drz:

Dunkelblau 
'

Hellblau 
'

Braun I t

Braun II, Braun III,
Gelb, Hellgrün,
Grün:

Rot:

Eisenbahnen, Sdrrift, Höhenpunkte,

Situation außer Eisenbahnen,

Gewässer, Gewässersdr rift,
Linien und Signaturen der Bodenbewadrsung,

\X/aldflädren,

Höhenlinien,

für eine Ausgabe: Sdrummerung,

für eine Ausgabe : Fernstraßendecker,

für einige Blätter: größere Gewässerflächen
(Meere, Ströme).

Situation außer Autostraßen und Flughäfen,
Schrift, Höhenpunkte,

Gewässerlinien, Gewässersdr rift,
Gewässerflädren,

Höhenlinien,

Höhensdrichten,

Autostraßen, Flughäfen.

f) r§rK

Karten mit sd'rummerung werden in den Maßstäben 1 :50000 und L 100000
nur für das niedersädrsisd're Bergland südlidr von Hannover hergestellt.

Ergänzend sei nur kurz darauf hingewiesen, daß es sidr bei der KDR 100 um eine
einfarbige Karte mit anderem Inhalt, -Blattsdrnitt und Format handelt. Ein Groß-
blatt der KDR umfaßt das Gebiet von vier Einzelblättern. Einzel- und Großblatt
gibt es audr als mehrfarbige Sonderausgabe.

Die standardausgaben der Landeskartenwerke werden in versdriedenen A u s -
gabearten angeboten. De Normalausgabe - abgekürzt mit N -enthält den in obiger Aufstellung angegebenen Karteninhalt in den bezeid.rneten
Farben, die nidrt in Klammern gesetzt sind. Außerdem gibt es bei der TK 50,
TK 100 und bei der TUK 200 eine Schummerungsausgabe (Sdr), die
bei der TK 50 und bei der TK 10O für einige Blätter zusätzlidl eine Sdrummerung
in ein bis zwei Farben, bei der TUK 200 für alle Blätter eine Sdrummerung in drei
Farben und den roten Fernstraßenaufdrud< enthält. Die Orohydrographi -

sche Ausgabe (OH) wird ebenfalls für die TK 50, die TK l@ und die
TUK 200 geliefert. Sie enthätt die Höhenlinien, Gewässer- und - soweit vorhan-
den - die Sdrummerung. Bei der TK 25, TK 50 und bei der TK lO0 werden
außerdem einf arbige, kombinierte Ausgaben (EA) als Udrtpau-
sen angeboten. De Blätter der TK 25, die nodr nidrt dreifarbig vorliegen, werden
allerdings einfarbig gedrud<t. Bei der TK 100 gibt es außerdem eine weitere Aus-
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gabeart, nämlidr die ,,son,ilerausgabe mit roten Fernstraßen"
(Str). Sie enthält zusätzlidr den roten Fernstraßenaufdrud<. §üerden bei der TK 50

und bei der TK 1ü) Blätter mit Sdrummerung herausgegeben, so können alle mehr-

farbigen Ausgabearten in der Regel nur mit Sdrummerung geliefert werden.

Eine gewisse Sonderstellung nimmt die Deutsdre Grundkarte 1 : 5 000 ein. Neben

der l.iormalausgabe (N) gibt es die Deutsdre Grundkarte 1 : 5 0ü) (Grundriß) ohne

Höhenlinien (oc« s G). Die Bodenkarte 1 I 5 000 auf der Grundlage der Boden-

sdrätzung (DGK 5 Bo) ist eine Sonderausgabe der DGK 5. In den letzten Jahren
ist nod'rtie Deutsdre Grundkarte 1:5000 Luftbildplan (DGK 5 L) für wenige

Gebiete hinzugekommen.

2.4 Hers te ll er, B e a rb e i tu n gs s t a n d, Fo r t f üh r u n g

Für die Herstellung und Fortführung der DGK 5 sind die Katasterämter

des landes Niedersadrser sowie die Regierungs- bzw. Verwattungspräsidenten und

die Abteilung Landesvermessung zust'ändig. Bei der DGK 5 Bo kommt aulJerdem

das Niedersädrsisdre l.andesamt für Bodenforsdrung als Bearbeiter hinzu. Die topo'
graphisdren und kartographisdren Arbeiten an den Kartenwerken in dm Maß-

itaben t : 25 000 bis t itOO 000 werden mit Hilfe der fortgeführten Grund-

karten von der Abteilung Landesvermessung ausgeführt. Auf Grund eines Verwal-
tungsabkommens zwisdrin den Ländern und dem Bund werden die Karten in den

Maflstäben 1 : 2ü) 000 und kleiner vom IfAG bearbeitet.

Herausgeber der Kartenwerke in den Maßstäben 1 :5000 bis I :100000

- audr im urheberredrtlidren Sinne - ist in jedem Falle das Niedersädlsisdre

Landesverwaltungsamt - Landesvermessung -. Für die DGK 5 ist eine Verlage-

rung auf die Katasterämter vorgesehen. Fär die Karten der Maßstäbe 1 : 200 000

;: flll:: 
,J,:il'f 

:: ffiffTu u,.,*.rä,,er, die die Bundesrepubrik

Deutsdrland überde&en, liegen fertig vor. Bei der DGK 5 ergibt sidr folgender
Bearbeitungsstand (1 . 1. 1974): der Grundriß der DGK 5liegt für ca.

88o/s der l22l1Blätter vor, die DGK 5 N mit Höhenlinien für ca. ?Ao/s und die
nCf S Bo für etwa 19oÄ det Blätter. Hierüber gibt eine besondere Blattübersidrt

Auskunft, die bei der Abteilung l.andesvermessung zu beziehen ist. Aus den An-
gaben zurn Bearbeitungsstand der DGK 5 ergibt sidr, daß bereits ein erheblidrer
Teil des Kartenwerkes fertig vorliegt. Der Grundriß der DGK 5 wird in etrva zwei

Jahren fertigestellt sein, während die Bearbeitung der Höhen für die restlidren Blät-

ter trotz großer Anstrengungen nodr längere Zeit in Ansprudl nehmen wird. Die
TK lOO ist zu ca. 83/q fertiggestellt (1. 9. 1974). Von den 29 Blättern, die auf
Niedersadrsen entfallen, fehlen nur nodr fünf. Die Herstellung des Kartenwerkes
wird etwa im Jahre 1976 beendet sein.

Die DGK 5 wird ständig f ortgef ührt; die Kartenwerke in den Maflstäben
1 : 25 0ü) bis 1 : 100 000 werden periodisdr fortgeführt. Die Periode beträgt
durdrsdrnittlidr 6 Jahre. Für widrtige Gebiete mit vieten Veränderungen werden die
Karten etwa alle vier Jahre fortgeführt. Die Kartenwerke I ' 

200 000 und kleiner
werden periodisdr mit Nadrträgen versehen.
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2.5 Auf lagehöhe, Vertrieb, Preis, Benutzer
Die Auf I a g eh öh e der einzelnen Blätter wird bei der Abteilung Landesvermes-
zung nadr den Absatzzahlen der letzten Jahre festgesetzt. Die Auflagen werden in
der Regel mit kleiner werdenden Maßstäben hohei. sie sd.rwanken iinerhalb eines
Kartenwerks erheblidr, so daß hier nur grobe Mittelwerte zur allgemeinen orien-
tierung angegeben werden können. Dese Mittelwerte befragen etwa pro Blatt:

DGK 5' 50

DGK 5 Bo, 20

TK 25'

TK 50:

TK t o0,

2000

4500, zusätzlidr i0 OH
6000, zusätzlidl 200 oH.

Dabeiist interessant, daß sidr^die sonderausgabe TK 100 str zur ,,Normalausgabe,,
entwid<elt hat, da sie etwa 8\o/6der Gesamtauflage ausmadrt.

In Anlehnung an die 7_r.rständigkeiten bei der Herstellung und Fortführung der
Karten regelt sidr audr der Vertrieb der Karten. stanäardausgaben im 

-Maß-

stab 1 :5 000 sind nur durdr die örtlidr zuständigen Katasterämtä zu beziehen.
Karten in den Maßstäben I :25000 bis 1 :1000ö0 kann man über den Karten-
vertrieb der Abteilung Landesvermessung, durdr die örtlidr zuständigen Kataster-
ämter und durdr den Budrhandel beziehen. Die Karten in den Maflstäbän t ,20() 000
und kleiner vertreibt in größerem umfange das IfAG - Außenstelle Berlin, der
Budrhandel und in kleinerem umfange die Abteilung Landesvermessung. von dieser
werden Kartenverzeidrnisse mit den Blattübersidrten auf Anfrage 

-unentgeltlidr

abgegeben.

P._ Kartenpreise sind in der Bundesrepublik Deutsd'rland weitgehend ein-
heitlidr. sie werden vom Minister des Innern unter Beadrtung der Enipfehlungen
der Arbeitsgemeinsdraft der vermessungsverwaltungen der uinder festgesetzt. bie
Normalausgaben der TK 25, TK 50, TK 100 und TUK 200 kosten 4,- DM, ebenso
alle orohydrographisdren Ausgaben. Die sdrummerungsausgaben werden füf
4,50DM verkauft. De Preise für die Ausgaben der DGK 5 liegen zwisdren 6,2j DM
und 8,50 DM. Eine I§IK kostet 3,90 DM. unter bestimmten Voraussetzungen wird
Mengen- bzw. §Tiederverkäufemabatt gewährt.

Der Kreis der Kartenbenutzer ist redrt vielfältig. Dadurdr, daß der größte
Teil der Karten durdr den Budrhandel verkauft wird, ist dieser Kreis im einielnen
ni&t genau bekannt. Hier wäre sidrer eine eingehende Benutzer-Analyse von Inter-
esse. Es lassen sidr allerdings ganz allgemein mehrere Gruppen von Benutzern als
Hauptabnehmer der standardausgaben angeben. Dazu zählen insbesondere mit
Bestandsaufnahmen und Planungen aller Art befaßte Stellen (alle Kartenmaßstäbe,
überwiegend gr<ißere Maßstäbe), Privatpersonen für den Bereidr Vandern, Freizeit
(TK25, TK 50, TK 100) und Autoverkehr (TK 100, TUK 200), Sd.rulen und Hodr-
sdrulen, vornehmlidr für die Geographie (überwiegend kleinere Maßstäbe), Karten-
sammlungen und Bibliotheken und die Vermessungs- und Katasterverwaltung für
den Dienstgebraudr.

Im Faltblatt sind Aussdrnitte aus folgenden Standardausgaben enthalten: DGK 5 N,
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DGK 5 Bo, TK 25 EA, TK 25 N, TK 50 N, TK 50 Sdr, TK 100 N, TK 100 Sdt,

TK lOO Str, TK 100 OH, TUK 200 N, TUK 200 Sü, DGK 5 L.

3. Die Sonderausgaben der ländeskaftenwerke

Sonderausgaben untersdreiden sidr von den Standardausgaben durdr

einen besonderän Bhttsdriitt, durdr die Betonung eines bestimmten Themas und/

oder durdr eine inhaltlidte Ergänzung der Standardausgaben. Von einer weiteren

Möglidrkeit der Herstellung t-on Sonderausgaben aus Standardausgaben, nämlidr

durär Vergrößerung bzw. Verkleinerung der Standardausgaben, wird in Nieder-

sadrsen wigen der relativ gesdrlossen vodiegenden Maßstabsreihe kein Gebraudr

gemadrt. Vän der Abteilung fandesvermessung können_ die vielfältigen §rünsdre

iadr Herausgabe von Sondtrausgaben nur erfüllt werden, wenn ein dringender

Bedarf bestef,t. Es werden drei versdriedene Arten von Sonderausgaben angebo'

ten : \flanderkarten, Umgebungskarten und Kreiskarten.

3.1 §Tanderkarten
§Tanderkarten sind gegenüber den Standardausgaben i nh altl i ch 

_e 
r gänzt.

Außerdem wird dei flr den Bereidr Vandern und Freizeit besonders widrtige

Karteninhalt der Standardausgabe durd'r farbige Uberdrud<e betont. Betonun-

gen und Ergänzungen des Karteninhalts werden in einer oder in mehreren beson-

deren Farben dargestellt.

Als zusätzlidre Farb e n ftndenhauptsädrlidrVerwendung'

Rot für den Themenbereidr ,,'§ü'andern und Freizeit" , z'B' ltt \fanderwege
und Lehrpfade, vanderziele, orientierungshilfen für den'§Tanderer,

Sehenswürdigkeiten aller Art,

Violett für Verkehrshinweise, z. B. für An- und Durdrfahrtsstraßen, Bahnhöfe der

Eisenbahnlinien, Parkplätze, Bushaltestellen.

Ein Teil der zusätzlid'ren Informationen wird audr in die vorhandenen Farbplatten

übernommen, z. B. Naturpark-, Natursdrutzgebiets- und Landsdraftssdrutzgebiets'

grenzen, Forstabteilungsnummern (Grün), Freibäder (Blau).

Bezüglidr des Blattschnittes der §Tanderkarten bieten sidr zwei grundsätz-

lidre Möglidrkeiten an:

a) der Blattsdrnitt der Standardausgaben wird beibehalten,

b) der Blattsdrnitt wird nadr den Abgrenzungen des zusammenhängenden §[an'
der- und Freizeitgebietes verändert.

Lösung a) erfordert den geringeren tedrnisd'ren Aufwand bei der Herstellung-und
FortftiLrung der \(anderkarte, während Lösung b) dem Kartenbenutzer im Preis

und iri deipraktisdren Handhabung wesentlidre Vorteile bietet. Hier gilt es stets

abzuwägen, weldre Lösung im Einzelfall sinnvoller ist. Die Abteilung l:ndesver-

-e.rurrg hat für die \Tanderausgaben der TK 50 Bersenbrüd< und Osnabrüd< die

L,Osung a; gewählt. Für die übrigen §(anderkarten wurde die Lösung b) bevorzugt.

Als geeignete Maßstäbe für §üanderkarten bieten sidr die Maßstäbe 1 :25000
ftir kleinere und 1 , 50 O0O für größere, zusammenhängende §(andergebiete an.

Im Maßstab I : 25 000 wird von der Abteilung Landesvermessung z-Z- flur die
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§/anderkarte ,,Harburger Berge" auf der Grundlage der TK 25 angeboten. Die
übrigen §Tanderkarten sind von der TK 50 abgeleitet worden. Vornehmlidr werden
auf diesen Karten die großen Naturparke zusammenhängend dargestellt
(Elbufer-Drawehn, Lüneburger Heide, Südheide, Harz), daneben aber .t d, die
Naherhohmgsgebiete von größeren städten (Fuhrberger §7älder, Allertal; Deister,
Süntel, Osterwald; Göttingen und Umgebung). Die Naturparkkarten auf der
Grundlage der TK 50 werden audr in anderen L'ändern der Bundesrepublik
Deutsdrland in groflem umfange angeboten. Inzwisdren gibt es fast 30 Karten
dieser Art.

Sie sind weitgehend einheitlidl gestaltet. Auf der Rüd<seite der Karten beffndet sidr
fast immer ein ausführlid'rer Text, in dem das jeweilige §/andergebiet besdrrieben
wird. Eine Besonderheit bietet der Naturpark Harz (§Testharz). von ihm gibt es
außer der Sommer-tüTanderkarte audr nod'r eine Vintersportkarte. Für beide karten
wird die gleidte Kartengrundlage verwandt. Die thematisd'ren Eintragungen weidren
entspredlend der Zielsetzung der Karten selbstverständlidr voneinander ab.

Die Formate der §Tanderkarten nadr Lösung b) sind untersdriedlid'r, aber oft
viel größer als die der Standardausgaben. De P r e i s e sdrwanken zwisdren
5,- DM und 6,50 DM. Der Benutzer bekommt dafür im Sdrnitt eine Karte in der
Größe von etwa drei Normalblättern. Als Benutzer von §Tanderkarten muß
in erster Unie der private §Tanderer und Freizeitgestalter gesehen werden.

Die §Tanderkarten werden mit einer sehr viel höheren Auf lage gedrud<t als
die standardausgaben. §flährend bei den standardausgaben die Aufligehöhe für
den Zeitraum bis zum Absdrluß der nädrsten Beridrtigung bemessen wird, läßt sidl
ein Nadrdrud< bei den vanderkarten nadr 2-3 Jahren oft nidrt vermeiden, weil
der Absatz der oft neu in den vertrieb aufgenommenen Karten nidrt exakt kalku-
lierbar ist und weil nodr höhere Auflagen den Kartenvertrieb vor enorme Lager-
probleme stellen würden. Die Auflagenhöhe sdrwankt trotz dieser Einsdtränkungen
je nadr Attraktivität des §Tandergebietes zwisdren 10000 und 30000 Stüd<. Die
Abteilung Landesvermessung hat sid'r zum Ziel gesetzt, §Tanderkarten, die einen
geringeren Absatz als etwa 1000 Stü& pro Jahr aufweisen bzw. erwarten lassen,
nidrt mehr als amtlidre Karte herauszugeben bzw. nidrt in die Reihe der amtlidren
Sonderausgaben aufzunehmen. Nur so kann man die personellen und ffnanziellen
Möglidrkeiten auf die wirklidr interessanten Objekte konzentrieren.

Im Faltblatt sind Aussdrnitte aus folgenden §fanderkarten enthalten:

Natursd,utzgebiet Lüneburger Heide 1 : 50 O(X),

§Tintersportkarte Harz 1 : 50 000,

Harburger Berge I :25 000.

3.2 Umgebungskarten
Der Blattschnitt der Umgebungskarten ist gegenüber dem Blattsdrnitt der
Standardausgaben verändert. In Umgebungskarten soll gerade die interessante Um-
gebung eines Ortes dargestellt werden, und zwar unabhängig von dem sidr zufällig
ergebenden Blattsdrnitt der Standardausgaben. Eine inhaltli che Ergän -

zung der Standardausgaben ffndet in der Regel nidrt bzw. nur in sehr besd'rränk-
tem Umfange statt. Die einzige, z. Z. von der Abteilung Landesvermessung ange-
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botene Umgebungskarte in diesem Sinne stellt Salzgitter im Maßstab 1 : 25 000

dar. Sie weist gegenüber der einfarbigen TK 25-Kartengrundlage zusätzlidl ein

grünes Rasterband für die Stadtgrenze von Salzgitter auf. Dle Karte stammt aus

äemJahre lg6S.Umgebungskarten in den Maßstäben 1 :25000 und 1'50ffi0
werden wohl audr in Zukunft seltener hergestellt, denn in diesen Maßstäben setzt

sidr die inhaltlidr ergänzte Vander- und Freizeitkarte durdr. Anders verhält es sidr

bei den kleineren Mißstaben. Nadr Absdrluß der Fortführungsarbeiten an den ent-

spredrenden BläUern der TK 100 wird eine Umgebungskarte Hannover auf der

Grundlage der TK 100 in Angriff genommen. Im Maßstab 1 : 100 ü)0 und für eine

größere 
-stadtregion erfüllt eine Umgebungskarte dann bereits mehr den Zwed<

einer übersidrtskarte für einen größeren Benutzerkreis.

3.3 Kreiskarten
Kreiskarten sind gegenüber den Standardausgaben inhaltli ch e t gä.nzt ;

zusätzlidr wird dei in den Standardausgaben bereits vorhandene Karteninhalt zum

Thema ,,Verwaltung" betont. Der Blattschnitt der Kreiskaiten ist ge-

genüber dem Blattsdrnitt der Standardausgaben entspred'reni der Ausdehnung ldes

kreisgebietes verändert. Nadurdr ergeben sidr untersdriedlidre Formate der

Kreisfarten. Ats Maßstab bietet sidr, audr für die neuen Großkreise, der Maß-

stab I : 100 üD an.

Die z.Z. für einige Kreise nodr lieferbaren alten Kreiskarten haben die einfarbige

Karte des Deutsdren Reidres (KDR 100) in Sdrwarz als Kartengrundlage.

Staats-, Landes-, Regierungsbezirks-, Verwaltungsbezirks- und Kreisgrenzen sind in
gräner Farbe überdrud<t. Ansonsten enthalten diese alten Kreiskarten keine zu-

iatrlidr., thematisdten Angaben. Die Karten sind veraltet und werden nidrt mehr

fortgeführt.

Auf der Basis der TK 100 entsteht z.Z. ein neues Kreiskartenwerk im Maßstab

1 : 1ü) 000. Als topographisdre Kartengrundlage wird das ,,Kombi" der TK tOO

benutzt, das außei där Sdrummerung, dem hellblauen Gewässerde&er und dem

Fernstraßended<er alle übrigen fünf Farben der TK 100 in einer einfarbigen Folie

kombiniert. Den Inhalt der Kartengrundlage für eine Verwaltungskarte hätte man

ohne Zweifel nodl weiter reduzieren können. Bei dieser Lösung ist aber bedadrt

worden, daß die neue Kreiskarte von vielen Käufern audr als ,,Umgebungskarte"
benutzt wird. Dieser nodr verbleibende Inhalt der TK 1ü) wird in der neuen Kreis-
karte in dunkelgrauer Farbe gedrud<t. Als zweite Farbe wird Violett für die thema-
tisdren Angaben verwandt. Die Karten enthalten folgende zusätzlidre thematisdre
Eintragungen: Kreisgrenzen, Gemeindegrenzen, Grenzen der Mitgliedsgemeinden
von Samtgemeinden; Verwaltungssitze von l.andkreisen, kreisfreien Städten, Ge-

meinden, Samtgemeinden und Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden, ferner die
Namen der Gemeinden.

Bei der Ableitung der neuen Kreiskarten aus der TK 100 müssen stets die folgen'
den Zwangspunkte so weit wie mtiglidr in Einklang gebradrt werden,

a) die Blätter der Standardausgabe sollen einen neuen Fortführungsstand auf-
weisen,

b) einige Blätter der Standardausgabe liegen nodr nidrt vor,
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c) die §fiünsdre der Benutzer sind zu beadrten,

d) ein vorläufiger Absdrluß in der Gebietsreform sollte erreidrt worden sein.

Bisher sind die neuen Kreiskarten Hannover und Verden ersdrienen. Die Auflage-
höhe betrug bei der Kreiskarte Hannover 5000, bei der Kreiskarte Verden 3000
Stü&. Die Kreiskarte von Hannover mußte nadt wenigen Monaten bereits nadr-
gedru&t werden. Der Preis beträgt für alle Karten einheitlidr 4,i0 DM. §Teitere
drei Karten sind nodr in diesem Jahr geplant. Bis etwa zum Ende des Jahres 1977
könnten alle neuen Kreiskarten fertiggestellt sein. Im Faltblatt ist ein Aussdrnitt aus
der neuen Kreiskarte 1 : lfi) fi)O enthalten.

3.4 Militarische Aus gaben
Die militärisdren Ausgaben der landeskartenwerke entspredren weitgehend den
zivilen. De militärisdre Ausgabe der TK 25 entsteht gleidrzeitig mit der Standard-
ausgabe durdr llberdrud< der von den MilGeo-Dienststellen gelieferten themati-
sdren Angaben in violetter Farbe. Die vierfarbige militärisdre Ausgabe der TK i0
wird nadr Fertigstellung der zivilen Ausgabe in einem besonderen Verfahren aus
der sedrs- bis neunfarbigen Standardausgabe abgeleitet.

4. Sonderkarten

Sonderkarten sind selbständige Karten bzw. Kartenwerke auf Grund von
Neuzeidrnungen. Sie sind im Gegensatz zu den Sonderausgaben nid.rt von den
Standardausgaben der [:ndeskartenwerke abgeleitet worden. Von der Abteilung
Landesvermessung werden Verwaltungskarten, Verkehrskarten, spezielle über-
sidrtskarten und Stadtpläne angeboten.

4.1 Verwaltungskarten
Die K a r t e d e r G e m e i n d e g r e n z e n im Maßstab I : 2fi) 000 (KGC 200)
wird in zwei Versionen hergestellt. Die Normalausgabe (KGG 200 N) ist
einfarbig und enthält in Sdrwarz die Landes- und Regierungsbezirks,- Kreis- und
Gemeindegrenzen, ferner die Grenzen der ehemaligen Gemeinden vor der Ge-
bietsreform, die Namen der Gemeinden, die Sitze des Regierungspräsidenten und
der Kreisverwaltung. Die Ausgabe mit teilweiser Topographie
(KGG 200 T) ist vierfarbig und enthält zusätzlid'r

in Grau: Eisenbahnen, Ortsmittelpunkte, Blatteinteilung der TK 25 |

in Rot: Autobahnen,Bundesstraßen,Hauptstraßen,

in Blau: Flüsse, Kanäle.

Die KGG 200 besteht aus 18 Blättern für das Land Niedersadrsen in untersdried-
lidren Formaten. Dabei handelt es sidr einerseits um Normalblätter, die mei-
stens den Bereidr von 30 Blättern der TK 25 abded<en, andererseits um Zusam-
mendrud<e, die eine größere Anzahl von Blatteinheiten der TK 25 enthalten. Der
Blattschnitt der KGG 200 ist auf den Blattsdrnitt der TK 25 abgestimmt,
dagegen nidrt auf den der Folgemaßstäbe. De KC,G 200 wird - soweit sidr Ver-
änderungen ergeben - einmal im Jahr f ortgef ührt. Nad Inkrafttreten der
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letzten Gesetze zur Gemeindereform am 1. 4. 1974 wurden alle Blätter überarbei-
tet. Es wird angestrebt, daß dieses Kartenwerk in Zukunft durdr die neuen Kreis-
karten I :100000 ersetzt wird, da in diesen nadr der Gemeindereform audr die
Gemeindegrenzen im Maßstab 1 : 100 Ofi) dargestellt werden können.

Auf der Grundlage der KGG 200 T entsteht als weitere Sonderkarte die Ridrtwert-
Ubersidrtskarte (RUK 200). Sie enthält zusätzlidr die Ridrtwerte für baureifes Land
nadr dem Bundesbaugesetz. Für die thematisdren Eintragungen wurden zwei zv-
sätzlidre Farben verwendet, und zwar

Orange für die versdrieden großen Kreissignaturen in Abhängigkeit von der Gr6ße
des Ridrtwertes,

Violett ftr die entspredrenden §(ertangaben und Erläuterungen.

Die Karte ist somit sedrsfarbig. Nadr Aufgabe der KGC 200 müßte die Ridrrwert-
Ubersidrtskarte auf die TUK 200 umgestellt werden.

DieAuf lagehöhen der Verwaltungskarten sind entspredrend dem einge-

sdränkten Benutzerkreis sehr viel geringer. Sie betragen in der Regel nur einige
hundert Städ<. Die P r e i s e liegen pro Blatt je nadr Größe und Anzahl der Far-
ben zwisdren 2,- DM und 3,50 DM.

Im Faltblatt sind Aussdrnitte aus der KGG 200 T und aus der RUK 200 enthalten.

4.2 Yerkehrskarten
Als einzige Verkehrskarte wird von der Abteilung Landesvermessung die V e r'
kehrs- und Verwaltungskarte von Niedersachsen im Maß'
stab I : 500 000 (WK 500) angeboten. Die Normalausgabe (WK 500 N) ist zehn'
farbig. Sie zeigt Niedersadrsen auf e i n e m Blatt. Als wesentlidrer Inhalt der
Karte ist das audr farblidr differenzierte Verkehrsnetz und die politisdre Gliederung
des Landes anzusehen. Ein in der Farbanzahl nur geringfügig, in der Farbintensität
erheblidr reduzierter Blaßdrud< der Karte (WK 500 B) bei gleidrem Inhalt ist gut
für weitere farblidre Eintragungen geeignet. Die letzte Ausgabe der Karte stammt
aus dem Jahre 1969 und ist sdron etwas veraltet. Der Preis für beide Ausgabearten
beträgt jeweils 5,50 DM. Die WK 5@ soll im Jahre 1975 durdr eine Karte ersetzt
werden, die aus den eingangs erwähnten beiden Blättern des neuen amtlidren Kar-
tenwerks im Maßstab 1 : 500 000 zusailunengesetzt wird.

Im Faltblatt ist ein Aussdrnitt aus der WK 500 N enthalten.

4.3 Spezi elle tlbersiihtskarten
Zu der speziellen Ubersidrtskarten zählen Blattübersidrten zu den Kartenwerken
der versdriedenen Maßstäbe und eine tlbersidrt der Bild{lüge in Niedersadrsen.
Die Blattäbersidrt zum Deutsdren Grundkartenwerk L 5(D0 und die [Ibersidrt
der Bildflüge können käuflidr erworben werden. Beide [Ibersidrten werden z. Z.
auf eine neue Kartengrundlage umgestellt. De übrigen Blattübersidrten werden
auf §[unsdr kostenlos abgegeben. Dazu zählen:

a) die Blattübersidrt der Landeskartenwerke 1 : 25 000 bis L 200 0ü),
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b) die Blattübersidrt der Sonderausgaben der Landeskartenwerke,

c) die Blattübersidrt zur Karte der GemCindegrenzen 1 : 200 000
(nur als Udrtpause),

d) die Blattübersidrt zur Kurhannoversdren Landesaufnahme.

Die Ubersidrten zu a) und b) liegen dem Aufsatz von Herrn Dr. Grothenn in die-
sem Heft bei.

4.4 Stadtpläne
Der von der Abteilung l.andesvermessung angebotene Stadtplan von
Göttingen im Maßstab 1 :10ü)0 ist iine sehr beliebte Sonderkarte. Die
Karte wird etwa alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit dem Katasteramt Göttingen
fortgeführt. Die Auflagehöhe beträgt 30 000 Stü&. Zum Preis von 4,- DM be-
kommt der Kartenbenutzer eine zehnfarbige Karte mit dem für einen Stadtplan
üblidren Karteninhalt. Die Ausgabe 1973 enthielt erstmalig auf der Rüd<seite des
Stadtplanes eine zweifarbige uüersid'rtskarte über die neue-Großgemeinde Göttin-
gen im Maßstab I : 50 000 und mehrere Ortspläne der eingegliederten Gemeinden
im Maflsab 1 :100ü).

Außer dem Stadtplan von Göttingen wird nodr die ,,(f mgebungskarte,,
von Braunlage im Maßstab I :10000 (UK tO) hergestellt. Hierbei handelt
es sidr allerdings nidrt um eine Umgebungskarte im Sinne des Absdrnittes 3.2,
sondern um eine Neuzeidrnung. Die Karte ist sedrsfarbig und enthält den für einen
Stadplan üblidren Karteninhalt, außerdem die §Tander- und Skiwege der näheren
Umgebung.

Im Faltblatt ist ein Aussdrnitt des Stadtplanes Göttingen enthalten.

5. Historisüe Karten

Die Historisdren Karten vervollständigen das Angebot. Die Kurhannover.
sche Landesaufnahme des 18. Jahrhunderts wurde vom Maßstab
1 z 2l ??31/s auf den Maßstab 1 z 25 0(X) verkleinert und in den Blättern
Nr. 1-165 einfarbig herausgegeben. Eine besondere Blattübersidrt zeigt, von wel-
dren Teilen Niedersadrsens das Kartenwerk vorliegt und wie sidr der Blattsdrnitt
zum Blattsdrnitt der TK 25 verhält. Ein Drud< der Karte kostet 3,50 DM. Vom
niedersädrsisdren Gebiet der Preußischen Landesauf nahme können
für einen Preis von 12,- DM Photokopien der Erstausgabe der Meßtisdrblätter
geliefert werden.

Das Faltblatt eflthält einen Aussdrnitt aus der Kurhannoversdren Landesaufnahme.

6. S&Iußbemerkung

In diesem Beridrt sind die vom Niedersädrsisdren Landesverwaltungsamt - Lan'
desvermessung - herausgegebenen Karten kurz vorgestellt worden. Die wesent'
Iidren der hier gegebenen Informationen sind im Verzeidrnis der Landeskarten-
werke von Niedersadrsen enthalten, das von der Abteilung Landesvermessung und
durdr den Budrhandel bezogen werden kann.
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Zur Situation der Landeska4enwerke 1 :25 000 und kleiner

_ Von VermessungsdirektorDr.-lng. D. G r o th e n n,
Niedersädrsisdres Landesverwaltungsamt - Landesvermessung -

(mit zwei Blattäbersidrten)

l. Einleitung

Die Landeskartenwerke von Niedersadrsen sind aus den Kartenwerken der frähe-
ren Preußisdren Landesaufnahme und des ehemaligen Reidrsamts für landesauf'

nahme hervorgegangen. Diese waren jedod'r - trotz ihres guten Rufes - nadr

ihrer erstmallgen Hirstellung mehr sdrledtt als redrt fortgeftihrt worden, da das

Sudren nadr 
-fortftihrungsfriundlidren Herstellungsverfahren erst kurz vor dem

2. \(eltkrieg zu einem gewissen Atsdrluß kam; damit stand die nadr dem Kriegg

entstandene- niedersädrsisdre Landesvermessung vor einem erheblidren Nadrhol-

bedarf. In einer Aufbau- und Erneuerungsphase von nur zwei Jahrzehnten, die

durdr die starke Persönlidrkeit des damaligen l.eiters der Kartographie, Ltd. Ver-

messungsdirektor Dr.-lng. §7. Kost, geprägt war, wurde aus-der übernommenen

Substariz eine didrte Reihe modernster Kartenwerke gesdraffenr von denen nur

nodr wenige Blätter an die früheren Ausgaben erinnern. So entstanden neben dem

Deutsdren Grundkartenwerk 1 , 5 O00, auf das hier nidrt weiter eingegangen wer'
den soll, die dreifarbige Ausgabe der Topographisdren Karte I : 25 000 sowie die

,r.,ren katt"nwerke Topographisdre Karte 1 : 50 0O0, Topographisdre Karte

1 :1fi)0ü) und Topographisdre Ubersidrtskarte 1 :200000. Daneben wurden

zahlreidre Sonderausgaben der Landeskartenwerke und einige Sonderkarten her'
ausgegeben.

2. Stand der Landeskartenwerke

2.1. Topographische Karte 1 :25000 (TK 25)

Die TK 25 ist das einzige Landeskartenwerk mittleren Maßstabs, das kontinuierlidr
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bearbeitet worden ist. Infolgedessen weisen

audr heute nodr nidrt wenige der von Niedersadrsen bearbeiteten 430 Blätter die

bekannten Nadrteile der früheren preußisdren Meßtisdrblätter auf, nämlidr Ein'
farbigkeit und relativ sdrledrte geometrisdre Genauigkeit.

Durdr ein groß angelegtes Neuherstellungsprogramm ist es gelungen, bis ietzt
285 Blätter <: eZ "Äl des Kartenwerkes auf die dreifarbige Ausgabe umzustellen,
die heute als Normalausgabe gilt; diese Blätter sind auf der beigefügten Blattüber'
sidrt gekennzeidrnet. Die meisten dieser dreifarbigen Blätter sind durdt Neuzeid'r-
nung intstanden, so daß zugleidr die Lesbarkeit der Grundrißdarstellung wesentlidr
verbessert und zwisdrenzeitlidre Modernisierungen des Zeidrensdrlüssels berüd<'

sidrti5 werden konnten.

Die geometrisdre Genauigkeit ist in dem Maße verbessert worden, in dem die

Deutsdre Grundkarte 1 : 5 ü)0 (Grundriß) zusammenhängend vorlag, so daß heute
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Lagefehler von mehr als 1 mm im Maßstab 1 : 25 000 nur nodl ausnahmsweise
anzutreffen sind. In mandren Blättern, die neu aus der DGK 5 abgeleitet worden
sind, besteht sogar eine ideale Kongruenz der Kartengrundrisse.

Dagegen ist die Höhendarstellung bisher nur selten auf die Deutsdre Grundkarte
I : 5 0ü) (Endstufe) zurü&geführt worden, da diese bislang meist nur lü&enhaft
vorlag und eine Beridrtigung des Höhenlinienbildes der Folgemaßstäbe nodr nidrt
sinnvoll war. Infolgedessen bestehen - von einigen Blättern abgesehen - nod.r
teilweise beträdrtlidre Untersdriede zwisdren der veralteten und wenig genauen
Medergabe der Höhen und Geländeformen in der TK 2i und der zuverläisigeren
Darstellung in der DGK 5. In besonders extremen Fällen, z.B. in kultivierten Moor-
gebieten, wird dieser Mangel mit einem Hinweis auf dem Kartenrand kenntlidr
gemadrt.

Das neue Musterblatt für die Topographisdre Karte t : 25 000 von 1967, das zu
einem etwas veränderten Duktus des Kartenr{erks führt, wird für soldre Blätter
angehalten, die seitdem als Neuzeidrnung bearbeitet werdeni eine Umstellung
aller vorhandenen Blätter ist personell und finanziell z.z. niöt möglidr. Dä
audr die umstellung auf die dreifarbige Ausgabe aus den gleidren Gründen nur
nodr sehr langsam vorankommt, ist es nidlt zu vermeiden, daß die TK 25 in Nieder-
sadrsen auf längere Zeit in drei verschiedenen versionen angeboten wird, nämlidr
in der alten einfarbigen Ausgabe der Preußisdren Landesaufnahme (2. Z. 33 oÄ)

o d e r in der dreifarbigen Ausgabe des Reidrsamts für l,andesaufnahme (Muster-
blatt tggg mit späteren modernisierenden Abänderungen) (2.2. 660Ä) oder in
der neuen dreifarbigen Ausgabe nadr dem Musterblatt von 1967 (2.2. loÄ).

2.2. T opo graphi sch e Karte 1 : 50000 (TK 50)

Die TK 50 ist erst in den Jahren 1958 bis 1964 entstanden. Alle 109 niedersädr-
sisdren Blätter liegen vor. Trotzdem verursadtt ihre Fortführung einen nidrt ge-
ringen Arbeitsaufwand, da die geometrisdren Mängel der TK 25 bei der Herstellung
der TK 50 nodr weit verbreitet wären und erst jetzt allmählidr abgestellt werden
können.

2.3. To pographische Karte 1 :100000 (TK 100)

Die TK 100 wird in Niedersadrsen seit t964 hergestellt; sie ersetzt die alte Karte
des Deutsdren Reidres I : 100 00O. Von den 29 niedersädrsisdren Blättern sind bis-
lang 24 Blätter 1: 83 %) ersdrienen (vgl. die beigefügte Blattübersidrt). Der nie-
dersädrsisdre Anteil des Kartenwerkes wird 1976 vollendet sein. In Niedersadrsen
ist es möglidr gewesen, die Karten sofort im vorgesehenen Zeidrensdrlüssel herzu-
stellen, so daß auf eine ,,vorläuffge Ausgabe", die zwangsläuffg mit erheblidren
Mängeln behaftet gewesen wäre, verzidrtet werden konnte.

Die nodr vorhandenen , zuletzt 1967 mit einzelnen Nad'rträgen versehenen Blätter
der alten Karte des Deutsdren Reidres 1 : 100 0OO werden nad'reinander jeweils
dann aus dem Vertrieb genommen, wenn sie vollständig durdr die Blätter der neuen
TK 100 ersetzt worden sind.
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2.4. Topographische übersichtskarte 1 :200000 (TUK 200)

Dieses Kartenwerk zählt zwar zu den landeskartenwerken von Niedersadrsen, wird
aber auf Grund eines Verwaltungsabkommens zwisdren den L'ändern und dem Bund
vom Institut für Angewandte Geodäsie (lfAG) in kankfurt am Main bearbeitet. Audr
die TüK 200 liegt vollständig vor. Die 12 Blätter, auf denen niedersädrsisdres Ge-
bietdargestelltist, wurden in den Jahren 1968 bis 1973 herausgegeben.

2.5. Sonsti ge Ubersi chtskarten
Die Maßstabsreihe der Landeskartenwerke wird abgesdrlossen durdr die I n t e r -

nationale §[eltkarte 1:1 Million. Das Interesse an diesem Kar-
tenwerk ist jedodr stark zurüd<gegangen, so daß das IfAG die beiden in die

Zuständigkeii der Bundesrepublik Deutsdrland fallenden Blätter gegenwärtig^ nidlt
fortführt. Stattdessen wird eine ahnlidre Deutsdrlandkarte gleidren Maßstabs

angeboten. Dagegen sdrließt das IfAG zur Zeit die letzte Lüd<e in der Reihe der

"*ilidren 
topographisdren Kartenwerke durdr die Herstellung einer ü b e r -

sichtskarte 1:500(D0. Deses Kartenwerk wird vorerst identisdr sein mit
der militärisdren Kartenserie M t+O+; es ist jedodr so gestaltet, daß es audl zivilen
Ansprüdren voll geredtt wird. Die beiden Blätter, auf denen Niedersad'rsen darge-

stellt ist, werden nodr im Jahre 1974 fertig vorliegen.

Damit wird bei Ersdreinen dieses Beridrtes erstmals in der Gesdridtte der nieder'
sädrsisdren Kartographie die gesamte Landesflädre vollständig in topographisd'ren

Karten der gesdrlossenen Maßstabsreihe I : 25 000, 1 : 50 000, I : 100 ü)0,
1 : 2fi) 000, 1 : 500 000 und 1 ' 1 Million abgebildet sein.

3. Fortftihrung der Landeskartenwerke

3.1. Umf ang der Fortf ührung
Es ist bekannt, daß die mit der Herstellung eines Kartenwerkes gesdraffenen §ü'erte

nur zu erhalten sind, wenn sofort eine umfassende Fortführung einsetzt, die den
gesamter Karteninhalt in angemessenen Abständen auf einen aktuellen Stand bringt.

Obwohl die einzelnen Kartenwerke nidrt durdrweg gleidrwertig in ihrer Bedeutung
sind, gelingt es der niedersädrsisdren Landesvermessung, a I I e Maßstäbe zeitlidt
parallel und im Umfang gleidrberedrtigt fortzuführen.

Die planmäßige Fortführung der Landeskartenwerke umfaßt in Niedersadrsen
irnmer eine Uberprüfung des gesamten Karteninhalts, die im kartographisdren
Spradrgebraudr mit dem Ausdru* ,,Beridrtigung" bezeid'rnet wird. Damit ist sid'rer-
gestellt, daß die niedersädrsisdren Kartenblätter auf absehbare Zeit ihren vollen
§fert behalten werden.

Das Institut für Angewandte Geodäsie führt die Topographisdre (Ibersidrtskarte
1 : 200 üD im Einvernehmen mit den Bundesländern vorerst nur in bezug auf die
widrtigsten Kartenobjekte, d. h. mit Nadlträgen, fort. An eine kurzperiodisdre um-
fassende Fortführung dieses inhaltsdidrten Kartenwerks ist gegenwärtig nidrt gedadrt.
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3.2.Häuf igkeit der Fortführung
Von seiten der Kartenbenutzer wird selbstverständlidr eine ständige Fortführung
der landeskartenwerke als optimal angesehen. Im Gegensatz zur Deutsdren Grund-
karte (Grundriß) ist diese bei den Maßstäben 1 : 25 ü)0 und kleiner wegen des
hohen tedrnisdren Aufwandes und der vervielfältigung durdr Drud< jedodr nidrt zu
vennirklidren. Hersteller und Verbraudrer sind daier übereingetommen, eine
periodisdre Fortführung in Abständen von durdrsdrnittlidr 5 Jahren als erstrebens-
werten Kompromiß zu betradrten. In verdidrtungsräumen mit besonders zahl-
reidren Veränderungen sollte dieser Zeitraum bis auf 3 Jahre verkürzt werden.

In Niedersadrsen werden die Landeskartenwerke
führungsprogrammen fortgeführt, die so angelegt
sdlnittlidl alle 6 Jahre einmal berührt wird. In
Zeitraum bis auf 4 Jahre verkürzt, in Gebieten
auf 8 Jahre gedehnt.

zur Zeit nadt langfristigen Fort-
sind, daß jeder Landesteil durdr-
Verdidrtungsräumen wird dieser
mit geringen Veränderungen bis

Diese Fortführungshäufigkeit ist durdraus befriedigend, da sie dem o. g. Ideal be-
reits redrt nahe kommt. Es bedeutet sogar einen ungeheuren Fortsdrritt, wenn kein
im Vertrieb beffndlidres Kartenblatt einsdrließlidr der Deutsdren Grundkarte
I : 5 O00 älter als 8 Jahre ist.

3.3. Dauer der Fortf ührung
Die Ubernahme der bei einer Fortführung anfallenden zahlreidren Veränderungen
in die Originale einer bis zu adrt Farben enthaltenden Karte ist redrt aufwendig.
Es wird zwar als möglidr angesehen, sie inerhalb eines Jahres nadr den Feldarbeiten
auszuführen, dodr ist das unter den gegenwärtigen personellen und tedrnisdren
Voraussetzungen bestenfalls dann möglidr, wenn alle Kräfte auf einen einzigen
Kartenmaßstab konzentriert werden. Zur Zeit vergehen in Niedersadrsen von der
Fortfiihrung der DGK 5 beim Katasteramt bis zum Drud< der TK 25 oder TK 50
nodr etwa 3 Jahre; d. h. während der Bearbeitung einer Karte fallen bereits wieder
SOo/" des Fortführungsumfanges an Veränderungen anr die nidrt mehr erfaßt wer-
den können. Dieser Mangel wiegt um so sdrwerer, als die l-andesvermessung in der
Regel nidrt mehr selbst die Veränderungen erkundet, also keine Ortskenntnisse
mehr besitzt, und somit auf die sadrverständige und vollständige Fortführung der
DGK 5 vertrauen muß. Etrraige Mängel der DGK 5 würden - sofern ihre Aus-
wirkungen nadr Ersdreinen der fortgeführten Folgemaßstäbe überhaupt bemerkt
werden sollten - erst bei der nädrsten Fortführung beridrtigt werden können.

Um diesen empffndlidren Nadrteil unseres sonst idealen Fortführungsverfahrens zu
mildern, werden die Katasterämter als allein ortskundige Stellen nadr Ubernahme
der Veränderungen in die TK 25 an der Korrekturlesung beteiligt, so daß widrtige
letzte Nadrträge und ggf. audr Fehler nodr berücksidrtigt werden können. Zwar
muß der Umfang dieser Nadrräge auf die allerwidrtigsten Veränderungen be-
sdrränkt bleiben, um die unvermeidbare kartographisdre Doppelarbeit in vertret-
baren Grenzen zu halten, dodr ist auf diese §fleise sidrergestellt, daß die fortge-
führten Kartenblätter zum Zeitpunkt ihres Ersdreinens in bezug auf die widrtigsten
Kartenobjekte nidrt älter als etwa öin halbes Jahr sind.
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3.4. Fortf ührun gs ei nh eiten
Die Dezentralisierung der örtlidten Fortführungsarbeiten zwingt zu einer starken
Streuung, um einzelne Katasterämter nidrt zu überlasten. Die kleinste gesdrlossen

fortgeführte Flädre ist z.Z. die Blatteinheit der TK 50 (: ca. S00 km2). Damit ist
zumindest sidrergestellt, daß jpdes Blatt der widrtigen Maßstäbe 1 : 25 000 und
1 : 50 000 einen einheitlidren Fortführungsstand aufweist. Für die Maßstäbe
I : 100 0ü) und kleiner ist das gleidre Ziel aut diese §fleise iedodr nur selten zu
erreidren, so daß diese Karten nidrt ganz homogen fortgeführt werden können;
Kartenteile mit älteren Unterlagen müssen durdr einzelne Nadrträge aktualisiert
werden, die auflerhalb der Fortführungsprogramme zu besdraffen sind.

4. Sonderausgaben und Sonderkarten

Obwohl die l.andeskartenwerke so konzipiert sind, daß sie möglidrst vielen Zwek'
ken unmittelbar dienen können, ist es gelegentlidr zwed<mäßig, aus den vorhan'
denen Karten Sonderausgaben herzustellen, die sid'r durdr einen beson-
deren Blattsdrnitt, durdr die Betonung eines bestimmten Themas oder durdr
inhaltlidre Ergänzung von den Standardausgaben untersdreiden. Diese drei Gruppen
werden durdt die bekannten Begriffe Umgebungskarte, Kreiskarte und §Tander-
karte veransdraulidrt.

Zwar werden von versdriedenen Seiten immer wieder neue §7ünsdre auf Heraus-
gabe von Sonderausgaben an die Landesvermessung herangetragen, dodl muß ein

strenger Maßstab angeleg werden, wenn die ohnehin geringen Kräfte nidrt in un'
vertrÄtbarem Maße von der Bearbeitung der Standardausgaben abgehalten werden

sollen. Dabei gilt es immer wieder abzuwägen, ob der beabsidrtigte Zwe& nidrt
audr mit den vorhandenen Ausgaben erreidrt werden kairn. Abgesehen von der
dringend notwendigen Erneuerung der Kreiskarten 1:100000 sind es vor allem
die großen Naturparke und Massenerholungsräume, für die mit redtt aufwendig
gestalteten §Tanderkarten jedermann ein Anreiz geboten wird, die Landeskarten-
werke im Gelände kennen und sdrätzen zu lernen.

Eine Zusammenstellung der z.Z.lieferbaren Sonderausgaben bietet die beiliegende
Blattäbersidrt.

Im Gegensatz zu diesen Sonderausgaben sind Sonderkarten eigenständige

Karten oder Kartenwerke mit einer von den Landeskartenwerken abweidrenden
Zielsetzung und Zeidrenspradre. Zu ihnen gehören vor allem Verwaltungskarten,
Verkehrskarten und spezielle Ubersidrtskarten. Die Sonderkarten sind meist in
früheren Jahren hergestellt worden und werden nun mit geringem Aufwand fort-
geftihrt. Sie sollen audr künftig eine Ausnahme bilden.

5. Historisdre Kanten

Der \Wert alter topographisdrer Karten für historisdre Forsdrungen aller Art ist
bekannt; audr als representatives Gesdrenk erfreuen sie sidr großer Beliebtheit.
In Niedersadrsen ist es jedodr nidrt möglidr gewesen, die historisdren Karten in
ihren Originalfarben zu vervielfältigen.

153



Immerhin war es aber sdron vor Jahren gelungen, die beiden für historisdre unter-
sudrungen widrtigsten Kartenwerke so zu reproduzieren, daß ihr Inhalt gegen ein
geringes Entgelt allen Interessenten zugänglidr ist. Es handelt sidr hierbei um ein-
farbige Drud<e im Maßstab 1 :25000 von 165 Blättern der sog. "Kurhanno-
verschen Landesaufnahme des t8. Jahrhunderts (l764t-
1786) sowie um Photoabzüge der Erstausgabe der preußisdren Meßtisch-
b lätter I : 25000 (188f1913). Die wünsdrens\Merte farbige Reproduktion
der Kurhannoversdren l:ndesaufnahme muß aus Kostengrtinden z.z.leider ebenso
unterbleiben wie der Nadrdrud< anderer historisdrer Kartenwerke Niedersadrsens.

6. Ausbli&

Das sdrwergewidrt der Bemühungen um eine zeitgemäße Bearbeitung der Landes-
kartenwerke liegt zweifellos auf den Versudren, durdr Straffung der Arbeiten und
Ensatz neuer Tedrniken die Bearbeitungsdauer der Kartenfortführung zu verkür-
zen. Den Rationalisierungsabsidrten sind aber dort Grenzen gesetzt, wo eine Ver-
nadrlässigung der graphisdren Exaktheit zu unleserlidren Karten führen würde. Der
heute erreidrte hohe Stand der Kartengraphik ist nidrt nur Selbstzwed<; er allein
gewährleistet ein transparentes, übersidrtlidles Kartenbild, das die Landeskarten-
werke trotz ihrer Inhaltsdidrte lesbar hält.

Der empfindlidrste Mangel der gebräudrlidren kartographisdren Arbeitsverfahren
ist ihre hohe Personalintensität. Alle Bemühungen um eine weitere verkürzung der
Bearbeitungszeiten laufen daher darauf hinaus, kartographisdre Entwurfs- und
Zeidrenarbeiten durdr die automatisdre Datenverarbeitung zu unterstützen. Im Ge-
gensatz zu den kartographisdr einfadren Flurkarten des Liegensdtaftskatasters, für
die eine teilautomatisdre Herstellung längst selbstverständlidr geworden ist, sind
die topographisdren Karten einer wirtsd'raftlidr vertretbaren EDV-unterstützten
Bearbeitung jedodr weit weniger zugänglidr. Obwohl entspredrende Versudrsarbei-
ten bereits seit fünf Jahren in der Bundesrepublik Deutsdrland zentral koordiniert
werden, ist mit praktisdren Auswirkungen größeren Umfangs, die audr für den
Kartenbenutzer spürbar werden, vorerst nodr nidtt zu redrnen.
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Untersudrungen über die Genauigkeit der beim
Dezernat Neuvermessung

eingesetzten elektronischen Tachymeter RegElta 1+ und SM t t
bei einer großräumigen polygonometrisdren Netzverdidrtung

. VonVermessungsratM. Steinmetz,
Niedersädrsisdres Landesverwaltungsamt - landesvermessung -

1. Einleitung

2. Anlaß, Voraussetzungen und Gegebenheiten für die Genauigkeitsuntersudrungen

2.1. Netzverdidrtung Brod<el

2.2. Instrumenteneinsatz und Beobadrtungsanordnung
2.3. Auswertung des Beobadrtungsmaterials

3. Genauigkeit der Ridrtungsmessung
3.1. Innere Genauigkeit
3.2. Einfluß von Ziel' und Kippadrsenfehler
3.3. Äußere Genauigkeit

4. Genauigkeit der Stred<enmessung
4.1. Innere Genauigkeit
4.2. Einfluß der Additionskonstanten
4.3. Außere Genauigkeit

5. Genauigkeit des Polygonnetzes
5.1. Netzausgleidr
5.2. Koordinatenvergleidr

6. Zusammenfassung

1. Elnleitung

Beim Dezernat Neutermessung werden zur Zeit elektronisdre Tadlymeter vor'
wiegend für die Polaraufnahme bei größeren Fortführungsvermessungen (Straßen-,

Autäbahn-, Graben- und Deidrvermessungen) [1] eingesetzt. Damit verbunden ist

zumeist eine Verdidrtung des Aufnahmepunktfeldes, deren Umfang je nadr den
Gegebenheiten untersdriedlidr ist. Es kann sidr z. B. um die Einsdraltung eines

oder mehrerer Polygonzüge handeln, es können aber audr, wie bei diesem Anlaß,
ganze Polygonnetze neu gesdraffen oder erneuert werden. Liegt nodr kein span-

nungsfreies TP-Netz vor, ist es sinnvoll, an das Netz 1. und 2. Ordnung anzusdrlie-
ßen, und damit eine Verbindung'zu dem in nädrster Zeit neu bestimmten Teil des

Festpunktfeldes zu sdraffen

Die hierbei an die elektronisdren Tadrymeter gestellten hohen Genauigkeits-
ansprüdre werden audr durdr andere llberlegungen unterstützt. Im Hinblid< auf
ein Koordinatenkataster wird ein spannungsfreies und gut gesidrertes Aufnahme-
punktfeld immer mehr an Bedeutung gewinnen. Es sollte deshalb auf die Dauer
zuverlässig vermarkt sein. Für neue Verfahren der orthogonalen und polaren Fort-
fthrung und Absted<ung [2] werden einwandfreie Vermessungspunkte benötigt.
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2. Anlaß, Voraussetzungcn und Gegebenhetten für die Genauigkeißuntersuöungen

2.1. Netzverdichtun g Brockel
Im Raum Brod<el, Kreis Rotenburgryümme, war die Verdidrtung eines weit-
masdrigen Polygonnetzes notwendig. §7egen Spannungen im vorhandenen tfigo'
nometr]sdren Nitz sollte das neue Polygonnetz nur an trigonometrisdre Punkte

2. Ordnung angesdrlossen und das vorhandene TP-Netz 3. und 4' Ordnung mit

überprüft 6r*. neo bestimmt werden. Das gesamte Polygonnetz umfaßt etwa 80

n.o iu koordinierende Punkte (Abbildung 1). Die Erkundung, Abmarkung und

Sidrerung erfolgte durdr das Katasteramt Rotenburg/§7ümme, die Messung und

Auswefiung übernahm das Dezernat Neuvermessung.

2.2. lnstrumenteneinsatz und Beobachtungsanordnung

Deses umfangreidre und in sidr gesdrlossene Polygonnetz sdrien geeignet, die dem

Dezernat Neuvermessung zuf Verfügung stehenden elektronisdren Tadrymeter

Reg EIta 14 und sM 111uf ihre Genauigkeit hinsidrtlidr der Ridrtungs- und der

Stred<enmessung zu untersudren.

Es kam darauf an, ein möglidrst umfangreidles Beobadrtungsmaterial zu erhalten,

das von versdriedenen Ge-idrtspunkten her untersudtt werden kann und die Er'
mittlung zufälliger und systematisdrer Fehlereinflüsse zuläßt;

Das gesamte Polygonnetz wurde mit folgenden Instrumenten beobadrtett

1. RegElta 14 Nr.90 331' Ridrtungen in drei vollen Sätzen
(Baujahr 1972) (ohneTeilkreisverstellung),

Zenitwinkel in drei vollen Sätzen,

Stred<en (mehrfadr).

2. Reg Ela t+ Nr. 73 095: Ridrtungen in drei vollen Sätzen
(Bauiahrlg69,Prototyp) (ohneTeilkreisverstellung),

Zenitninkel in drei vollen Sätzen,
Stre&en (mehrfadr).

3. SM 11 Nr. 78 323: Ridrtungen in drei vollen Sätzen

(mit Teilkreisverstellung),
Zenitwinkel in drei vollen Sätzen,
Stred<en (mehrfadr).

4. ZeissTh 2 Nr. 72947: Ridrtungen in drei vollen Sätzen

(mit Teilkreisverstellun g).

Die Messungen fanden an zwölf Tagen im Oktober 1972 statt. Dabei arbeiteten
drei Beobadrtungstn:rpps, denen für die gesamte Zeit ieweils das gleidre Instrument
(ein Trupp hatte das 2. Reg Elta t4 und das SM 11 zu bedienen) zugeordnet war,
getrennt voneinander. An den einzelnen Messungstagen wurde größtenteils mit
allen vier Instrumenten in gemeinsam er Zwangszentrierung beobadrtet.
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2.3, Auswertun g des Beobachtungsmateri als
Die Auswertung der Rohdaten erfolge mit dem Reg Elta 14 - Programmsystem
aufder Redrenanlage 225.Ftu die Genauigkeitsuntersudrungen der elektronisdren
Tadrymeter stehen damit die Reindaten (Ridrtungssätze, horizonatle Stred<en) und
die -vorspanndaten lAdditionskonstante, Zieladrsen- und Kippadrsenfehler) zur
Verfügung.

Auf die Zenirwinkelmessung, die hier lediglidr zur Reduktion der sdrrägstred<en
benutzt wird, soll nidrt näher eingegangen werden. Ebenso werden diä unter-
sudrungen für das zweite Reg EIta t4 (Prototyp) nidrt erläutert, da dieses Instru-
ment nidrt in allen Belangen dem Serienstand entspridrt [3]. Die Ridrtungsmessun-
gen mit dem Sekundentheodolit Zeiss Th 2 dienen als Vergleidrswerte ftiidie Ridr-
tungsmessungen mit den elektronisdren Tadrymetern.

4uf der Grundlage dieses Beobadrtungsmaterials lassen sidr die Cenauigkeiten der
Ridrtungsmessung und der Stre&enmessung nadr versdriedenen GesiÄtspunkten
untersudren.

§Teiterhin können dann audr nodr die Ergebnisse von Netzausgleidrungen mit den
Messungsdaten der versdriedenen Instrumente verglidren werden und Kriterien für
die Genauigkeitsbeurteilung liefern.

3. Genautgkeit der Ri&tungsmessung

Die Genauigkeit der Ridrtungsmessung ist von versdriedenen Einflüssen abhängig,
deren vollständige und strenge Erfassrmg nur durdr gezielte labormäßige unter-
sudrungen möglidr ist. Das hier vorliegende Beobadrtungsmaterial ist im piaktisdren
Feldeinsatz gewonnen und soll deshalb audr unter diesem Gesidrtspunkiuntersudrt
werden.

Es interessiert vor allem die Frage, inwieweit die Genauigkeit von der Anzahl der
§Tiederholungsmessungen und von der Beobadrtung in einer Fernrohrlage oder in
beiden Fernrohrlagen (Vollsätzen) abhängig ist.

3.1. Innere Genauigkeit
Aus den Stationsbeobadrtungen, die mit iedem Instnrment in drei Vollsätzen
durdrgeführt wurden, ergeben sidr folgende mittlere Fehler'

für die a) in einer Fernrohrlage (verbessert um Ziel- und Kippadrsenfehlereinfluß)
einmal gemessene Ridrtung,

Reg Elta 1 4: ;f I I cc

SM 1 t :;l l8cc und

ftr die b) in beiden Fernrohrlagen (einem Satz) gemessene Ridrtung:

R.g Elta 14 z

SM 11 :

Th2 :

gcc

14cc

5cc

+
+
+
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De hier ermittelten \flerte sind allein nidrt maßgebend für eine Genauigkeits-
beurteilung. Vor allem können nodr keine Angaben über eine Genauigkeitssteige-
rung durdr §fliederholungsmessungen gemadrt werden. Systematisdre Fehler-
einflüsse, die instnrmentell bedingt sind oder aus gleidren äußeren Beobadrtungs-

bedingungen resultieren, sind bei den Stationsbeobadrtungen nidrt vollständig zu
erfassen.

3.2.Einfluß vonZiel- und Kippachsenf ehler
Besonders die Ridrtungsbeobadrtungen in einer Fernrohilage werden von den

Instrumentenfehlern beeinflußt. Im Reg Elta l4'Programmsystem ist deshalb vor-
gesehen, Ziel- und Kippadrsenfehler durdr entspredrende Messungen im Vorspann
zu ermitteln und daraus redrnerisdr Ridrtungskorrekturen abzuleiten [3]. §Teitere
Instrumentenfehler (2.8. Teilkreisfehler, Alhidadenexzentrizität) bleiben unbe-
rüd<sidrtigt.

Ziel- und Kippadrsenfehler wurden hier an jedem Tag vor Beginn der Messungen

ermittelt. Inwieweit die daraus abgeleiteten Ridrtungsverbesserungen für die Dauer
eines Tages konstant und repräsentativ sind, läßt sidr durdr Vergleidr mit den aus

den Messungen in beiden Fernrohrlagen währen«l des gesamten Tages ermittelten
§ferten erkennen.

Für das Reg Elta 14 wurde folgendes ermittelt:

An 6 Messungstagen ergeben sidr signiftkante Abweidrungen zwisdren 5cc und 12cc

(zwei Beispiele sind in Abbildung 2 dargestellt), an den übrigen 6 Messungstagen

entspredren die Ridrtungsverbesserungen, die aus den vorweg ermittelten Ziel- und
Kippadrsenfehlern beredrnet wurden, denjenigen Verten, die sidr aus den gesam'

ten Messungen des Tages ergeben.

Für das SM 11 ergeben sidr ebenfalls an 6 Messungstagen signiffkantq Abweidrun-

gen zwisdren 16cc und 32cc, während an den übrigen 6 Tagen die Abweidrungen

nur gering sind.

Es zeigt sidr hier, daß die vorherige Bestimmung der Ziel- und Klppadrsenfehler
bei beiden Instrumenten nidrt irnmer repräsentativ für die Dauer eines Tages ist
und daß die Genauigkeit der Ridrtungsmessung in einer Fernrohilage dadurdr er'
heblidr gemindert werden kann. Die großen Abweidrungen beim SM 11 sind auf
eine (inzwisdren behobene) Alhidadenexzentrizität zurüd<zuführen, deren Einfluß
sidr bei Messungen in einer Fernrohrlage voll auswirkt, dagegen bei Messungen in
beiden Fernrohrtagen eliminiert wird.

3.3. Außere Genaui gkeit
Die in 3.1 ermittelten mittleren Ridrtungsfehler aus den Stationsbeobadrtrmgen er-
fassen weder die instrumentell bedingten Fehlereinflüsse vollständig (siehe z. B.
3.2), nodr sind hierbei wedrselnde äuflere Bedingungen berüd<sidrtigt, wie z. B.

Sidrwerhältnisse, Seitenrefraktion, Zielanspradre und Temperaturverhältnisse, die
die Beobadrtungen systematisdr beeinflussen.
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Genauigkeitsangaben, die diese Fehlereinflüsse mit einsdrließen, sind aber für die
praktisdre Anlage der Messungen von Bedeutung. Hierbei interessiert einerseits die
Frage, wie die Genauigkeit der in einer Fernrohrlage beobadrteten Ridrtungen
gegenüber der in beiden Fernrohrtagen (Vollsätzen) beobadrteten Ridrtungen zu
Leurteilen ist, und andererseits die notwendige bzw. sinnvolle Anzahl der §Tieder-
holungsmessungen zur Genauigkeitssteigerung.

Zur Ermittlung dieser Genauigkeitsangaben wurden die Ridrtungsbeobadrtungen
der drei Instrumente Reg Elta 14, SM 11 und Th 2 standpunktrveise miteinander
verglidren; dabei kamen jedodr nur die Beobadrtungen zur Auswertung, die mit
allen drei Instrumenten in gemeinsamer Zwangszentrierung gemessen wurden. Da
jedes Instrument von einem anderen Beobadrter bedient wurde und die vergleidr-

baren Messungen zeitlidr versetzt - zwisdren einer halben und mehreren Stun'
den - erfolgten, werden hiermit auö versdriedene äußere Bedingungen erfaßt.

Die äußere Genauigkeit, wie sie unter den gegebenen Bedingungen mit den drei
Instrumenten erzieli wurde, ist durdr folgendl mittlere Ridrtungsfehler gekenn'

zeidrnet:

a) Beobadrtungen in einer
Fernrohrlage
einmalige Messung
zweimalige Messung
dreimalige Messung

b) Beobadrtungen in beiden
Fernrohrlagen
ein Satz
zwei Sätze
drei Sätze

Eine graphisdre Darstellung enthält die Abbildung 3. Gegenüber den in 3.1 ermit'
telten §ü'erten zeigt sidt hier ein deutlidres Anwadrsen des mittleren Ridttungsfeh-
lers, der aufgrund der hier erfaßten systematisdren Fehleranteile zu erklären ist.

Diese bewirken audr, daß durdr §fliederholungsmessungen unter gleidren äu(kren
Bedingungen keine große Genauigkeitssteigerung zu erwarten ist. Es zeigt sidr
jedodr sowohl beim Reg EIta 14 als audr beim SM 11 eine wesentlidr höhere Ge-
nauigkeit der Ridrtungsmessung durdr die Beobadrtung in beiden Fernrohrlagen
gegenüber der Messung in einer Fernrohrlage, denn selbst bei dreimaliger Messung
in einer Fernrohrlage wird nodr nidrt die Genauigkeit einer Satzmessung in beiden
Fernrohrlagen erreiöt. Das kann damit erklärt werden, daß instrumentelle Fehler-
einflüsse bei der Ridrtungsmessung in einer Fernrohrlage nidrt ausreidrend erfaßt
werden, wie bereits in 3.2 bei der Ermittlung der Ziel- und Kippadrsenfehler zu
erkennen war.

15

13

t2

tl
9
I

23

t9
l7

t6
13

11

7
6
5

l6t



25

20

\
\

15

\
\

\
\

\

\

10

\
\

\L

\

5

-,
E-

-

+ffir (vraitllerer T?,ch*ungsfuhter - äußere QenauQkei+ )

2

Beobae-htung im einer furnrchrl?ge
E,eobach*qnq ivr Volleälzen (nni*tct aus
beiden Fernrohrlage,n )

6

3

4

S^/\ 1I

sM11

Reg Elta

Reg Elta

Th2

Anzahl der
B.e,obachlurl,gen
in einer
Fevnrohrlage

Anzahl &r
VollEätze

162

AbbiHunq 3



4. Genauigkeit der Stre&,enmessung

Audr hier wurden die Messungen so angelegt, daß zufällige und systematisdre

Fehleranteile, die die Genauigkeit der Stred<enmessung mit dem Reg Elta 14 und
SM 11 beeinflussen, ermittelt werden können. Auf jedem Standpunkt erfolgte vor-
weg die Bestimmung der Additionskonstanten durdr fünfmalige Messung zum
Nullprisma. Danadr wurden zusammen mit der Ridrtungsmessung in der ersten Lage

die Stred<en jeweils dreimal gemessen.

4.1. Innere Genauigkeit
\[erden nur die drei aufeinanderfolgenden Viederholungsmessungen der Strek.
ken auf einem Standpunkt zum Vergleidr herangezogen, so ergeben sidt daraus

folgende mittlere Fehler für eine einmalige Stred<enmessung,

R.g EIta 14 z

SM II :

Die Stre*enlängen liegen hierbei zwisdren 100 m und 1500 m. Eine signifikante
Abhängigkeit von der Stred<enlänge wurde nidrt festgestellt. Diese \üerte geben
jedodr lediglidr den zufälligen Fehleranteil der inneren Genauigkeit wieder, da

über den kurzen Zeitraum der drei §fliederholungsmessungen die äußeren Ein'
flüsse weitgehend ats konstant angesehen werden können.

4.2. Einfluß der Additionskon stantgn
Die Genauigkeit der Stred<enmessung ist stark abhängig von der Bestimmung der
Additionskonstanten. Die Lage des ,,elektrisdren Nullpunl(tes" wird nadr [4]
durdr Temperaturänderung infolge'Eigenerwärmung des Instruments, vor allem
aber durdr die Einwirkrmg der Umgebungstemperatur auf das Instrument, beein-
flußt.

Treten zwisdlen der Bestimmung der Additionskonstanten und der Stred<enmes-
sung größere Temperaturuntersdriede auf (2.B. durdr Sonneneinstrahlung), so

wird die Stred<enmessung systematisdr verfälsd'rt

Um diese Fehlereinflüsse soweit wie möglidr auszusdralten, wurde die Additions-
konstante auf jedem Standpunkt kurz vor Beginn der Messungen neu bestimmt. Die
aus jeweils fünf Messungen ermittelten Verte sind in Abbildung 4 für beide In-
strumente an zwei Messungstagen dargestellt. Zwisdren zwei aufeinanderfolgenden
Standpunkten treten hier Dfferenzen bis zu 2,5 cm auf.

4.3. Außere Genaui gkeit
Eine umfassendere und zutreffendere Genauigkeitsangabe als die in 4.1 ermittelte
innere Genauigkeit erhält man durdr Vergleidr der in entgegengesetzter Ridrtung
(Hin- und Rüd<messung) gemessenen Stred<en.

+ 6mm
+ 5mm
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Dabei sind jeweils neue Konstantenbestimmungen durdrgeftihrt worden; audr die
sonstigen äußeren Bedingungen untersdreiden sidr voneinander. Für das Mittel aus

zwei gegenseitigen Messungen lassen sidr folgende mittlere Fehler angeben'

R"g Elta 14 z

SM 1I :

+
+

9mm
6mm

Dagegen läßt sidr die äußere Genauigkeit durdr §Tiederholungsmessungen auf einen
Standpunkt unter gleidren äufleren Bedingungen nur unwesentlidt steigern, wie die
folgende Aufstellung zeigt:

Mittlerer Sued<enfehler * tn, [-*]

Anzahl d.t M.tt""g* 
|

Res Elta t+ I St 11

13

t2
ll,5

8,5

7,5
7

Bei den bisherigen Untersudrungen sind eventuell vorhandene Maßstabsfehler bei
der Stred<enmessung unberüd<sidrtigt geblieben. Ein Vergleidr mit Sollstred<en
konnte zum Zeifpunkt der Messungen nidrt durdrgeführt werden. Es bietet sidr
jedodr die Möglidrkeit an, die Stred<enmessungen der beiden Instrumente mitein'
ander zu vergleidren. Die rnittlere Dfferenz ma zwisdren einer mit dem Reg Ela ta
und einer mit dem SM 11 gemessenen Stred<e zeigt hier eine deutlidre Abhängig-
keit von der Stred<enlänge,

Mit Hilfe einer Regressionsanalyse wurde eine signiffkante Maßstabsdifferenz von
20 mm&m zwisdren beiden Instrumenten festgestellt. Die Ursadren hierfür sind
im einzelnen nidrt festgestellt worden. Die Dfferenz ist vermutlidr auf Abweidrun-
gen in der Feinfrequenz zurüd<zuführen [3].
Ein konstanter Maßstabsfehler in der Größenordnung von 1-2 cm/km ist bei der
Messung von Polygonzügen und -netzen, die an das übergeordnete Netz ange-
sdrlossen werden, unsdrädlidr. Audr bei der Polaraufnahme im Entfernungsbereidr
bis etwa 500 m kann dieser Fehlereinfluß vernadrlässigt werden. Er ist erst im
größeren Entfernungsbereidr - besonders bei polarbestihmten Aufnahmepunkten

- zu beadrtön.
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5. Cenauigkeit des Polygonnetzes

5.1. Netzausgleich
Eine flädrenhafte Ausgleidrung des gesamten Polygonnetzes ist zur Zeit mit dem
Reg Elta l4-Programmsystem auf der Z 25 nidrt möglidr. Die Messungsdaten
(Ridrtungssätze und Stred<en) mußten deshalb zusätzlidl für das Programm
,,Netzausgleidrung" auf der Siemens 4004 aufbereitet werden.

Die Beredrnung wurde zunädrst an das TP-Netz 2. Ordnung angesdrlossen. Die
Ergebnisse dieser Ausgleidrung zeigen jedodr, daß die Spannungen des in diesem
Gebiet nodr nidrt erneuerten Netzes 2. Ordnung zu groß sind und die Fehlerein-
flüsse der Messungen überlagern. Um die mit den versdriedenen Instrumenten er-
zielte Cenauigkeit untersudren zu können, kommt deshalb riur eine zwangsfreie
Netzausgleidrung in Frage, wobei ein Punkt und eine Ridrtung festgehalten und alle
anderen Punkte als Neupunkte bestimmt werden.

Die zwangsfreie Netzausgleidrung wurde dreimal, getrennt nadr Insffumenten und
zugehörigen Beobadrtungen, beredrnet, und zwar

l. mit den Ridrtungsbeobadrtungen der Th 2-Messung
(Mittel aus drei Vollsätzen) und den Stre&enbeobadrtungen der elektronisdren
Tadrymeter (Mittel aus allen Stred<enmessungen der drei Instrumente, siehe 2.2),

2. mit den Ridrtungs- und Stred<enbeobadrtungen des Reg Elta t4 Nr.90331
(Mittel aus drei Vollsätzen bzw. drei gegenseitigen Messungen),

3. mit den Ridrtungs- und Stred<enbeobadrtungen des SM 11 Nr. 78 323
(Mittel aus drei Vollsätzen bzw. drei gegenseitigen Messungen).

Den Ridrtungsbeobadrtungen und den Stre&enbeobadrtungen ist in allen drei
Fällen das Gewidrt 1 zugeordnet.

Bei jeweils 30 überbestimmungen ergeben sidr aus den drei Beredrnungen folgende

mittlere Gewidrtseinheitsfehler (mittlerer Fehler der Ridrtungsbeobadrtung [cc] bzw.
mitderer Fehler der Stred<enbeobadrtung [mm] ) :

Zu erkennen ist hier ein deutlidres Ansteigen gegenüber den in 3.3 für die Genauig-
keit der Ridrtungsmessung und den in 4.3 für die Genauigkeit der Stred<enmessung

ermittelten §7erten. Bemerkenswert ist außerdem, daß sidr der mittlere Fehler aus

der ersten Beredrnung, der das a priori wesentlidt genauere Beobadrtungsmaterial
zugrunde liegt, nur geringfügig von denen aus der 2. und 3. Beredrnung unter-
sdreidet.

Die Ursadren dafür sind vor allem auf Zentrierungsfehler zurüd<zuführen, deren
Einfluß an den einzelnen Messungstagen zwar weitgehend ausgesdraltet wurde, die
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sidr aber wegen der Unterbredrung der Zwangszentrierung zwisdren den Mes-
sungstagen stark bemerkbar madren.

5.2. Koordinatenvergleich
Aus dem Vergleidr der Punktkoordinaten der drei Netzberedrnungen wird die
erzielte lagegenauigkeit ersidrtlidr.

Eine Helmert-Transformation mit den 17 Knotenpunkten des Netzes als identisdre
Punkte ergibt folgende mittlere Koordinatendifferenzen'

Vergleidr der 1. Netzberedrnung mit der 2. Netzberedrnung: * 29 mm

Vergleidr der 1. Netzberedrnung mit der 3. Netzberedrnung: * 15 mm

Vergleidr der 2. Netzberedlnung mit der 3. Netzberedrnung: * 29 mm

Ansdreinend fällt die 2. Netzberedrnung mit den Beobadrtungswerten des

Reg Elta 14 gegenüber der 1. und 3. Bereönung ab. Die Ursadren dafür liegen
u.U. in Zentrierungsfehlern, die sidr in einer Netzsdrleife bei der Reg Elta 14-
Messung besonders bemerkbar gemadrt haben.

Zwisdren der 2. und 3. Netzbered'rnung ergibt sidr eine Maßstabsdifferenz von
23 mm/tm, die gut mit dem in 4.3 ermittelten lVert übereinstimmt.

6. Zusammenfassung

Bei der Messung des Aufnahmepunktfeldes wird mit den hier untersudrten elek-
tronisdren Tadrymetern Reg Elta 14 und SM t1 eine ausreid'rend hohe Genauig-
keit erzielt, wenn die Messungsanordnung und das Messungsverfahren entspre-
drend den Instrumenteneigensdraften sorgfältig durdrgeführt werden.

Bei der Stre&enmessung sollte besonderer Vert auf die ridrtige Erfassung der
Additionskonstanten gelegt werden. Das eigentlidle Problem der elektronisdten
Tadrymeter liegt bei der Ridrtungsmessung. Hier können instrumentelle systema-
tisdre Fehlereinflüsse mit Sidrerheit nur durdr Messung in beiden Fernrohdagen
ausgesdraltet werden. Um den Genauigkeitsanforderungen des Polygonpunktfeld-
erlasses zu genügen, reidrt im allgemeinen die Ridrtungsmessung in zwei vollen
Sätzen aus.

Bei größeren Netzverdidrtungen dürfte jedodr die Kombination eines genaueren,
leidrteren und windunempffndlidreren Theodoliten mit einem elektronisdren Ent-
fernungsmesser den kompakten und sdrweren elektronisdren Tadrymetern vorzu-
ziehen sein.
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Management in der Verwaltung

Von Vermessungsoberrat §[. von D a a c k , Nieders. Ministerium des Innern

(Vortrag anlaßlidr einer Fortbildungstagung für Bedienstete der Vermessungs-
und Katasterverwaltung vom 7. bis 9. Mai 19:73 in Bad Nenndorf)

In einem Aufsatz über Management-Konzeptionen las idr neulidr folgende Deffnition:
,,führung oder Managemeat stellt eine Interaktionskategorie dar; sie kann als ziel-
orientierte koordinierende Steuerung mensdrlidren Verhaltens bzw. von Aktions-
prozessen in soziotedrnisdren Systemen deffniert werden." Diese reidrlidr akade-
misdre Formulierung ist sidrerlidr nidrt dazu angetan, das §fesen des ,,Manage-
ments" verständlidr zu madren. Andererseits ist die übersetzung ,,Kunst der
Unternehmensführung", wie man sie in einem Vörterbudt ftnden mag, wiederum
zu trivial, um das, was sidr hinter diesem Begriff verbirgt, hinreidrend zu erläutern.
Gestatten Sie mir deshalb eingangs, daß idr midr mit dem Begriff ,,Management"
etwas eingehender auseinandersetze. Dabei mödtte idr von dem Begleitmaterial
ausgehen, das als Lehrwerk der Fernsehserie über ,,Management für alle Führungs-
kräfte in §Tirtsdraft und Verwaltung" zugrunde lag.

{Jnter ,,Management" versteht man demgemäß:

- eine bestimmte Gruppe von Personen 
-dieFührungs-kräfte eines Unternehmens (beziehungsweise einer Verwaltung),

- die Funktionen, die diese Personen in Unternehmen und Ver-
waltungen übernehmen, und sdrließlidr

- das Fachgebiet Management als Lehre von den Inhalten,
Methoden und Tedrniken der Leitung von Organisationen.

Unter dem Management eines bestimmten Unternehmens kann man also verstehen,

- alle Führungskräfte dieses Unternehmens,

- die Gesamtheit der Führungsfunktionen in diesem Unternehmen,

- die zur Ausübung der Führungsfunktionen notwendigen Kenntnisse und
Tedrniken.

In der Folge werden nun nodr Abgrenzungen und Differenzierungen vorgenom-
men; so kennt man ein oberes, ein mittleres und ein unteres Management. Man
untersdreidet weiterhin ,,Management by objectives" (Führen durdr Zielvereinba-
rung), ,,Management by exception" (führung nadr dem Ausnahmeprinzip) und
,,Management by systems".

l,assen Sie midr bereits an dieser Stelle eine grundsätzlidre Frage stellen, die mir
zugleidr die Möglidrkeit bietet, auf mein Thema ,,Management in der Verwaltung"
übärzuleiten. Sind die Praktiken des Managements - und hierbei verstehe idr
Management als Fadrgebiet, als Lehre von dJn Inhalten, Methoden und Tedrniken
der Leitung von Organisationen -, sind diese Praktiken ohne weiteres und in
vollem Umfange auf die Verwaltung zu überragen? Können die gleidren Metho'
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den und Tedrniken in der Verwaltung angewandt werden, die in der §flirtsdraft
Gewinnstreben und Gewinnsteigerung - oder wie es im Fadrjargon heißt' Ge-
winnmaximienrng - als Ziel haben? Sind die Verfahrensweisen gleidr, wenn idr
einerseits einen Kühlsdrrank, ein Auto oder ein Fernsehgerät produziere und ver-
kaufen will oder wenn idr andererseits aufgrund eines Gesetzes ein Kartenwerk zu
erstellen habe, das exakt vorgesdrriebenen Regeln entspredren muß?

In dem angesprodrenen Begleitmaterial wird dieses grundsätzlidr bejaht. Das geht
allein sdron aus dem Titel hervor: ,,Management für alle Führungskräfte in \(/irt-
sdraft u n d Verwaltung." Dennodr bin idr der Meinung, daß hier und audr in
anderer Literatur diese Problematik nodr nidrt ausreidrend diskutiert worden ist.

Um das eben Gesagte nodr etwas zu konkretisieren, mödrte idr versudren, die
Problematik an Hand eines speziellen Beispieles aufzuzeigen. Hierfür lassen Sie

midr iedodr zuvor nodr auf einige theoretisdre überlegungen zurüdckommen.

Die Instrumente d€s Managements sind vielfältig und berühren fast alle Gesetz'
mäßigkeiten im sozialen Verhalten eines Mensdren gegenüber einem anderen -sdrledrthin d e n Bereidr, dei unter der Rubrik ,,Sozialwissensdraft" eingeordnet
wird. Es taudren in diesem Zusammenhang Begriffe wie Kooperation, Information
und Koordination auf, um nur einige zu nennenr und es werden u. a. Themen wie
Mitarbeiterbeurteilung und Untersdrriftsbefugnis behandelt. Es bestehen sogar
neben den eingangs erwähnten weitere in sidr gesdrlossene Management-Konzep-
tionen, die z. T. auf eine eigene Terminologie zurüd<greifen. Idr denke dabei z. B.

an das ,,Harzburger Modell", das mit den Sdrlagworten

Delegation von Verantwortung,

Führungsmittel und -tedrniken und

Stab-Linien-Organisation

kurz umrissen sei. Die Ausformung dieser Grundgedanken stoßen versdriedentlidr
auf Kritik, indem diesem Modell u. a. vorgeworfen wird, daß es nidrt so kooperativ,
sondern eher autoritär, und daß es zu formalistisdr und bürokratisdr und damit
unfunktional und unefffzient sei.

Zu den Managementfunktionen - d. h. also Funktionen, die die Führungskräfte
in §flirtsdraft und Verwaltung übernehmen - gehören Zielsetzung, Planung, Ent-
sdreidung, Realisation und Kontrolle auf der Basis der Kommunikation. AIs Hilfs-
mittel zu den Einzelfunktionen ,,Planung" und ,,Entsdreidung" kennt man entspre-
drend moderne Planungs- und Entsdreidungstedrniken, zu denen u. a. die Verfah-
ren der linearen, der nidrtlinearen und der dynamisdren Optimierung, der Simula-
tion, der Entsdreidungstheorie und der Netzplantedrnik zählen.

Die Verfahren der Netzplanted'rnik als Hilfsmittel bei Planung, Durdrführung und
Uberwadrung von Projekten gehören sidrerlidt zu d e n Instrumenten eines mo-
demen Managements, die in letzter Zeit immer mehr Eingang in weite Bereidre
unseres täglidren l-ebens gefunden haben. In der einsd'rlägigen Literatur stoßen
wir immer wieder auf Beispiele aus der §trirtsdlaft, wie den Bau eines Hauses, einer
Bräd<e oder einer Straße. In der Verwaltung - und hier speziell in unserer Ver-
waltung - sind Netzpläne z. B. über ,,Auswertung von Fortführungsvermessun-
gen", über ,,Erstellung eines §Tertgutadrtens" und über ,,Neuherstellung der Deut.
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sdren Grundkarte" gefertigt worden. Eines hat sidr bei diesen Arbeiten sidrerlidr
gezeigt: der Netzplan - nadr weldrer Methode audr immer erstellt - ist als
Strukturanalyse für ein bestimmtes Problem, bei dem es gilt, die einzelnen Vor-
gänge zu erfassen, Arbeitsabsdrnitte abzugrenzen und Anordnungsbeziehungen
aufzuzeigen, von außerordentlid'rem \7ert. Aber ein Netzplan in diesem Stadium
kann dodr wohl nur als Vorstufe dienen; als Vorstufe nämlidr für eine Proiekt-
planung, deren Ziel die Ermittlung von Terminen unter Berüd<sid.rtigung von Ko-
sten und Kapazitäten ist. Besonders hier sehe idr jedodr gewisse Diskrepanzen
zwisdten §Tirtsdraft und Verwaltung. Beim Bau eines Hauses ist eine Vielzahl von
versdriedenen Tätigkeiten notwendig, die z. T. parallel, z. T. nad.reinander aus-
zuführen sind. Speziell in der Vermessungs- und Katasterverwaltung gibt es m. E.
jedoch eine Reihe von Daueraufgaben - 

pzusy2ufgaben im Sinne- von immer
wiederkehrenden Arbeiten -, bei denen sidr die einzelnen Teiltätigkeiten additiv
aneinanderreihen und die sidr für eine Terminierung mit Hilfe der Netzplantedrnik
nur bedingt eignen. Kommt es in der §Tirtsdraft bei der Sdraffung eines Projektes
hinsidrtlidr der Zeitplanung zu Engpässen, so besteht für die unternehmenslÄitung
die Möglidrkeit, die kritisdren Phasen durdr Personalvermehrung oder Kosten-
steigerungen zu beheben. Audr diese Instrumente stehen einer Verwaltung nur
besd-rränkt zur Verfügung: zusätzlidre Arbeitskräfte oder mehr ffnanzielle Mittel
sind auf kurze sidrt in aller Regel nidrt einzusetzen. Ganz generell kann wohl ge-
sagt werden, daß es sidrerlidr sdrwieriger ist, eine Aufgabe, deren Hauptmerkmal
im Verwalten besteht, mit den Methoden der Netzplantedrnik zu bearbeiten.

Dennodr wäre es wohl töridrt zu behaupten, Netzplantedrniken seien in der Ver-
waltung ni&t anwendbar. Mir ging es 

"ua 
rn.t r ä".u-, einmal aufzuzeigen, daß

diese Verfahren, die in der §flirtsdraft sidrerlidr unbestritten sind, in der Verwal-
tung nidrt immer unbesehen übernommen werden können.

Idr habe das bisher Gesagte unter dem Gesidrtspunkt behandelt, ob die Praktiken
des modernen Managements für die Verwaltung geeignet sind. Aber vielleidrt stellt
sidr diese Frage in der Form gar nidrtz Denn wer wollte bestreiten, daß gewisse
Managementfunktionen bei ihm nidrt sdron Allgemeingut seien? §7er würde z. B.
zugeben, daß in seiner Abteilung der Führungsstil autoritär, in seinem Dezernat
der Informationsfluß mangelhaft oder in seinem Referat die Kooperation sdrledrt
sei? Ist es vielleidrt nidrt dodr so, wie es anläßlidr einer Diskussion zu der ange-
sprodrenen Fernsehreihe geäußert wurde, daß es weniger d a r u m geht, den
Führungskräften die Begriffe des modernen Managements als soldre deutlidr zu
madren, sondern daß die Sdrwierigkeiten bei der Ubertragung und Umsetzung in
die Praxis von §firtsdraft und Verwaltung liegen?

Bevor idr versudre, auf diese Fragen eine Antwort zu ffnden, mödrte idr gern nodr
einige Begriffe des modernen Managements kurz erläutern.

ZumBegrtff ,, F ü h r u n g s s t i l "

Nadr T1adr, Britt, Bleidrer ergibt sidr folgende Dfferenzierung:

l. direktive Führung

a) autokratisdre Führung (strikt autoritäre Führung),

b) wohlwollend autoritäre Führung (gemäßigt-reaktive Führung).
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2. nidlt direktive Führung

liberale Führung (laisser faire Führung),

integrative Führung (partizipative, kooperative Führung),

demokratische Führung (kollektive Führung).

Idr mödrte hier d r e i Führungsstile herausgreifen und sie kurz drarakterisieren:

Die strikt autoritäre Führung ist dadurdr gekennzeidrnet, daß die

Mitarbeit und insbesondere die unteren Eb.".n der Leitungshierardrie nidrt oder

nur in engsten Grenzen in den Führungsprozeß integriert werden. Sie versteht nur

den Vorgäsetzten und namentlidr die Führungsspitze als Reglerinstan-zen, bei denen

afle KoÄpetenzen, Informationen, Problemlösungsfähigkeiten und Durd'rsetzungs--

möglidrkeiten liegän. Geftihrt wird über die Erteilung von Einzelaufträgen dtrdr
geflhl bzw. Anrieis.rng und Kontrollei eine Delegation von Aufqaben mit Kom-

petenzen und Verantwärtung fehlt weitgehend. ,,Delegiert' wird ledi_glidr Arbeit,

und die Kontrolle ist vorwiegend personen- und verhaltensbezogene Uberwadrung

statt eines ergebnisorientierten Soll-lst-Vergleidres.

Das Modell der integrativ en Führung stützt sidr auf die moderne Moti-

vationstheorie (Masbwl Mc Gregor seien in diesem Zusammenhang genannt) und

geht im Gegensatz zur direktiven Führung davon aus, daß der Mitarbeiter - audr

äuf den unt-eren Führungsebenen - persönlidr wie prozessual in den Führungspro-

zeß integriert werden *uß. Ein. wiütige Rolle spielt hierbei die Delegation, wobei

hier diebelegation von Führungsteilf.rnktionen gemeint ist. Arbeits- und Funktio-

nenteilung, "rf 
denen jede Organisation beruht, bedeutet nämlidr audr Verantwor'

tungs- und Kompetenzteilung.

Beim laisser-faire läßt sidr darüber streiten, ob hier überhaupt ein Füh-

rungsstil vorliegt, denn geführt wird ja gar nidrt. Eine konsequente laisser-faire

Fühiung bedeulet praktisd'r einen weitgehenden Verzidrt auf Führung jeglid,er Art.

Zum Begriff ,, K o o p e r a ti o n "

Ein hoher Kooperationsgrad läßt sidr bei den bereits eingangs erwähnten Manage-

ment-Funktionen ,,Zielsetzung, Planung, Entsdreidung, Realisierung und Kontrolle"
wie folgt erreidren, Bei der Zielsetzung sind die Mitarbeiter insgesamt zu informie-
ren und haben dabei Einflußmöglidrkeiten innerhalb ihres Bereidres. Die Koopera-
tion in der Planung bedeutet vor allem gute Information und Beteiligung der Mit-
arbeiter. Getroffene Entsdreidungen sind zu begründen, die Kriterien dafür offen-
zulegen und die Gegenargumente zu diskutieren. In der Realisierungsphase sdrließ-
lidr sollten die Argumente der Mitarbeiter insbesondere gehört und, soweit sinn-
voll, berüd<sidrtigt werden. Die Kontrolle dient als Mittel, um den Mitarbeiter in
sadrlid, ridrtigem Verhalten und in seinen Ergebnissen zu bestätigen.

Die Auswirkungen einer sold'ren Kooperationsgemeinsdraft bestehen in dem Be'

mühen mitzudenken, selbst Initiative zu ergreifen, Entsdreidungen mitzutragen und
ein vertrauensvolles Verhältnis zu sdraffen.

a)

b)

c)
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ZumBegriff ,, Inf ormation"
Bereits bei der Deffnition der ,,Kooperation" taudrte das vort ,,rnformation"
mehrmals auf. Dies mag zeigen, daß sidr die Begriffe z. T. überlagern und nid.rt
immer sdlarf zu trennen sind. Der Informationsfluß beim autoritäreri oder dirigisti-
sdren Modell ist einseitig von oben nadr unten geridrtet, beim kooperativen äder
integrativen Modell ftndet ein Informationsaustausdr statt. Natürlidt- bringt ein In-
formationsaustausdr in dieser Form ein reidres Maß an Mühewaltung ind, zeit-
aufwand mit sidl. Das madrt sidr aber - so meinen die Autoren - dur& bessere
Arbeitsergebnisse, geringere Fluktuationsraten und höhere Arbeitszufriedenheit
bezahlt.

Zum Begriff ,, D e I e g a ti o n "

Detegierbare Aufgaben sind zur E_ntsdreidung und nidrt nur zur Entsdreidungs-
vorbereitung zu übertragen, d. h. diese Aufgaben sind weitmöglidrst mit Komie-
tenz- und verantwortungsäbertragung zu delegieren. und sdrließlidr

zum Begriff ,, M o ti v a t i o n "

Für 
-eine entspredrende Leistungs- und Lernmotivation ist Sorge zu tragen, was

durdr bestimmte Motivienmgsmaßnahmen wie Mitarbeiterge-sprädr, läirturgr-
geredrte Einstufung und Bezahlung sowie objektive Beurteilu-ng 

"r."idrt 
werd-en

kann.

Nun, zu-r lrage, ob das Management, ob das moderne Management bereits Ein-
gang in die Verwaltung und speziell in unsere Verwaltung gefund-en hat.

Da mödrte idr zunädrst einmal - das mag den einen oder anderen überrasdren -das Person_alvertretungsgesetz nennen. §Zenn im Rahmen dieses Gesetzes Begriffe
wie Mitwirkung, Mitbestimmung und Initiativredrt behandelt werden, wenn Fägen
der vertrauensvollen Zusammenarbeit angesprodrenr wenn für alle Beteiligten im
sozialen und persönlidren Bereidr eine befriedigende Lösung gesudrt wird', wenn
man versudrt, Entsdreidungen transparenter und damit objektiveizu madren, dann ist
dieses meiner Meinung nadr audr ein Zeidren guter K o o p e ra ti o n im Sinne eines
modernen Managements, wie idr es besd,rieben habe. - unsere täglidlen Auf-
gaben erfordern, daß eine Reihe von vorsdrriften erarbeitet werden müssen. §7enn
diese Verwaltungsvorsd'rriften nidrt einsam erstellt, sondern wie z. B. beim Entwurf
des Punktnumerierungserlasses Vertreter von Katasteramt, Regierrmg, Landesver-
messung und Innenministerium gemeinsam tätig werden, so ist dieses meines Eradr-
tens audl ein Kriterium guter Koordination im Sinne eines modernen
Managements, wie es hier zur Debatte steht. Audr auf dem Gebiet ,, D e I e g a -
t i o n " - ss psils idr - ist einiges getan und denke dabei z. B. an Einstellungs-
kompetenzen, die auf die Ebene der Regierungs- bzw. Verwaltungspräsidenten und
Katasterämter verlagert worden sind. Als Beispiele für die Delegation innerhalb des
Katasteramtes wären Führung des Budrnadrweises und vermessungstedrnisdre Auf-
gaben zu nennen. - ,, Information" und ,, Informationsaus-
t a u s c h " als Instrumente eines guten Managements können eine ganze Palette
von Maßnahmen umfassen. Information kann im kleinsten Rahmen gesdrehen. Als
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Information und Informationsaustausdr gelten aber audr Arbeitsbespredrungen, die

ein Amts- oder Sadrgebietsleiter mit den betreffenden Mitarbeitern abhält, um das

täglidle oder wödrentlidre Arbeitspensum zu eförtern und offenstehende Fragen zu

diikutieren. Als gut geeignetes Informationsmaterial mödrte idr audl unsere ,,Nad1-

ridrten der Niedersadtsisd'ren Vermessungs- und Katasterverwaltung" anspredren,

die mit Artikeln aus den versdriedensten Sadrgebieten informieren wollen. Als

weitefef Punkt unter der Ubersdrrift ,,lnformationen und Informationsaustausdt"

sei im weitesten Rahmen das Kapitel ,,Fortbildung" genannt. Einige Kollegen und

idr hatten vor ein paar \(odren Gelegenheit, an einer Fortbildungsveranstaltung

über ,,Führung und Zusammenarbeit in der Verwaltung" teilzunehmen. Eine

äußersi interesiante Tagung meinef Meinung nadr, da die Vortragenden in ihrer

Eigensdraft als Sozialpsydrologen die mensdrlidren Aspekte modernen Manage'

mänts darlegten. Und wenn iÄ die Themen dieser Tagung, zu der,wir uns hier

versammelt llaben, betradrte, so mödrte idr sagen, ,,der Tisdt ist reidllidr geded<t"

und sollte für jeden etwas an Information und hoffentlidr audr an Informations'

austausdr bringen.

Idr habe bisher ein Thema im Zusammenhang mit modernem Management fast

gar nidrt angesprodlen, mit dem sidr sidrerlidr eine Tagung allein bestreiten ließe,

ia.tid, mitäem Thema ,, OrBani sation " . Idr mödrte dazu nodr einmal das

besagte Begleitmaterial zitieren, ,,Mitwirkung und Initiative auf allen Ebenen eines

UntJrnehmens oder einer Verwaltung hängen weniger vom guten \Tillen des Mit-
arbeiters ab als von der Organisation des Betriebes. Eine kooperative Einsatzbereit'

sdraft der Mitarbeiter kann sidr nur unter bestimmten organisatorisdren Bedingun-

gen entfalten." - 
p3s Organisationsmittel der Gegenwart und.wohl audr der Zu-

funft ist - soll es seinen fiödrttet Grad an §Tirksamkeit erreidren - die elektro-
nisdre Datenverarbeitung. Die EDV, als aufgrund vorgegebener Programme sidr

selbst steuerndes, vielgfiäderiges System von Masdrinen und zahlreidren flexiblen
Funktionen, ist bei Anwendung der integrierten Datenverarbeitung mehr als ein

tedrnisdres Arbeitsmittel; es ist d a s Organisationsmittel sdrledrthin, was nidr.t

heißen soll, daß alle Arbeitsweisen nur der Automation unterzuordnen sind.

Darauf, in weldr starkem Maße die EDV Eingang besonders in unsere Verwaltung
gefunden hat, braudre idr nidrt hinzuweisen, die Themen dieser Tagung spredren

da für sidr setbst. AIs Sdrlagliäter zur Organisation mögen weiterhin Themen wie

,,innere und äußere Organisation" im allgemeinen und,,Dienstpostenbewertung und
Zusammenlegung von Katasterämtern" im besonderen zunädrst ausreidren.

Es wäre sidrerlidr falsdr, jetzt den Sdrluß zu ziehen, daß damit sdron ein gutes

Management erzielt sei. Immerhin stehen uns aber dodr im gewissen Umfang die
Voraussetzungen für ein modernes Management zur Verfügung.

Nun wäre es wohl übertrieben - nadr diesem Streifzug durdr unsere Verwaltung -zu behaupten, daß moderne Management-Praktiken in unserem dienstlidren Alltag

- und nidrt nur in unserem - sdron Allgemeingut seien. Vielleidrt stehen wir in
dieser Hinsidrt erst am Anfang einer Entwiddung. Mir lag audr mehr daran auf-
zuzeigen, daß die Verwaltung im allgemeinen md die Vermessungs- und Kataster'
verwaltung im besonderen nidrt unbedingt von Bediensteten getragen werden, die
sidr modernen Erkenntnissen versdrließen oder sidr diese erst nadr Jahrzehnten zu
Nutze madren. Zudem ist wohl von Fall zu Fall zu überlegen, inwieweit Enrwid<'
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lungen dieser Art sidr auf den eigenen Arbeitsbereidr übertragen lassen oder in-
wieweit Modiftkationen vorgenommen werden müssen.

Lassen sie midr bei dieser Gelegenheit nod, auf z w e i Probleme zu spredren
kommen. - In der einsd'rlägigen uteratur über Management ist vielfadr nur die
Rede davon, was die Führungslraft zu tun oder was sie zu lasgen hat. §7as ist aber,
wenn ein oder mehrere Mitarbeiter vielleid,t gar nidrt gewillt sind, Management-
methoden in der besdrriebenen Form zu akzeptieren? Ist es nidrt so, daß bJ ;edem
Demotratisierungsprozeß - und als soldren mödrte idr modernes Managlment
einmal bezeidrnen - an beide seiten, d.h. an den Manger u n d an den Mi-tarbei-
ter, gewisse Anforderungen gestellt werden? Ein weiteres Problem sdreint mir darin
zu liegen, daß die einsdrlägige Literatur wenig darüber Auskunft gibt, wie groß
und wie geartet ein Betrieb oder eine Behörde sein müssen, um ein gutes Manage-
ment vorbehaltlos aufziehen zu können. Besteht bei kleinen Einheiten nidrt äie
Gefalr, daß ein ungünstiges verhältnis von Management zur Ausführungsebene
eine Produktionsminderung zur Folge hat?

Management in der Verwaltung - das war und ist aus meiner sidrt kein Thema,
an dessen Sdrluß ein Ergebnisprotokoll steht. I& habe meine Aufgabe mehr darin
gesehen, einige Aspekte modernen Managements auf.zuzeigen und von versdrie-
denen Seiten zu beleudrten.
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Prüfungsaufgaben

aus der l"aufbahnprüfung

des mittleren vermessungstedrnisdren Verwaltungsdienstes

Fadrridrtung I AllgemeinerVermessungs- undKatasterdienst

Prüfungsfadr 1 Liegensdlaftskataster

Sadrverhalt: De in der Anlage 1 dargestellte Fortführungsvermessung ist aus-

geführt worden. Bei Untersud'rung der Grenze zwisdren den Flur'
sttid<en 121 und 122 der Flur 6 ist eine Abweidrung zwisdren ört-
lidrem Besitzstand und Katasternadtweis infolge eines Aufnahme-
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Landkrers Neusl adt
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'l
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Aufgabe 
'

Hilfsmittel:

Lösungsfrist: 3 Stunden.

Prüfungsfadr

Sadrverhalt,

Aufgabet

Hilfsmittel:

Uisungsfristt

fehlers festgestellt worden. Die damit verbundene Flächenänderung
von 82 mz übersdrreitet den nadr Fortführungserlaß II Tafel i
erlaubten Grenzwertr so daß die budrmäßigen Flädreninhalte nidrt
beibehalten werden können. Die in FIur 3 liegenden Flursttid<e 5, 6
und 7 werden nadi Flur 6 umgeflurt, wobei das Flursttid< 5 mit dem
angrenzenden Flurstü& 121 der Flur 6 versdrmolzen werden soll.

l. Die FlurstücJ<e sind zu numerieren.

2. Der Fortführungsnadrweis ist aufzustellen.

3. Die Katasterbüdrer sind fortzuführen.

4. Die Veränderungslisten Nr. 1463173, l464llj
sind fortzuführen.

Anmerkung:

Die erforderlidren Unterlagen zu Nrn. 3 und 4 sind wegen ihres
Umfanges hier nicht abgedrud<t.

Keine.

2 Vermessungs- und Kartentedrnik

Für die Deutsche Grundkarte (Grundriß) I : 5000 ,,Meerbed<"
soll die Höhenaufnahme durchgeführt werden. Hierzu ist eine
Genauigkeitsprüfung des Grundrisses erforderlidr. Für den Karten-
ausschnitt liegen einwandfreie Vermessungszahlen (Risse) vor.

Die Uberprüfung des Grundrisses ist durdrzuführen und in der
Deutschen Grundkarte,,Meerbed<" nadrzuweisen.

§Teldre Abweidrungen ergeben sidr?

Ist der Grundriß für die Höhenaufnahme geeignet?

Anmerkung:

Die erforderlidren Unterlagen zu dieser Aufgabe sind wegen ihres
Umfanges hier nidrt abgedrud<t.

Redrenmasdrine, Funktionstafel +OO , Vordrud<e 8 und 22, Kartier-
und Zeidtengerät, Anlegemaßstab 1 : 500, rote Tusdre.

2,5 Stunden.
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Prüfungsfadr

Aufgabe a)

Sadrverhalt,

3 Verwaltungs- und Gesdraftskunde

Die in der beigefügten Skizze (Anlage 1) dargestellte Fortfüh-
rungsvermessung ist ausgeführt worden.

Der Eigentümer Brümmer behält die neugebildeten Flurstticke 1214,

1215, 1216 und erwirbt die Flurstücke 1114, l1/5 und 7/3 hinzu.
Die Flurstücke l2l3t lll3, 712 und 5/3 sollen an den Erwerber
Schulz verkauft werden.

Die Abschreibungsunterlagen sind in einfacher Ausfertigung be-
antragt worden. Der Verkehrswert beträgt 18,- DM pro Quadrat-
meter. Für den Einsatz eines Vermessungsgehilfen wird eine Ge-

bühr von 136 DM für einen Außentag zugrunde gelegt. Eine elek-
tronisdre Distanzmeßeinrichtung mit einem Anschaffungswert von
38 000 DM wurde ftir zwei Stunden zur Aufmessung der neuen

Grenzen eingesetzt. \Weitere Angaben für die Kostenberechnung
sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Die Vermessungskosten werden Brümmer zu 7 110 und von Sdrulz
zv SllO Anteil getragen mit Ausnahme der Teilgebühr B nach der
Stafel 1 und der Kosten für die Abschreibungsunterlagen, die von
den Beteiligten für ihre jeweils neu gebildeten Flurstücke getragen

werden.

Die Gesamtvermessungskosten sind zv erredrnen und die Lei-
stungsbescheide für die Kostenpflichtigen zu erstellen.

Angaben für die Kostenberechnung

Aufgabe,

Vermessungsuntedagen DIN A 4

Auszllge aus dem Flurkartenwerk für Teilungsgenehmigungen DIN A 4 (zweifadt)
I Telefongesprädr -,42 DM - 1 Einsdrreibbrief 1,30 DM

Ortltdre Vermessung: 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr,
Vermessungsober:rat und 2 Vermessungsgehilfen; gefahrene km: 60

Aufgabe b)

Sadrverhalt' Das Straßenbauamt in Verden beantragt zwei Auszüge aus dem
Liegensdraftsbudr mit je einer Durdrsdrrift und 4 inhaltlidr gleiüe
Auszüge aus dem Flurkartenwerk, davon einen mit Eigentümer-
angaben.

Aufgabe, Die Kosten sind zu beredrnen, der Leistungsbescheid ist zu fertigen.

Hilfsmittel, Gebührenredrtlidre Vorsdrriften für die Niedersädrsisdre Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung, Leistungsbesdreide in erforderlidrer
Anzahl.

Lösungsfrist: 2,5 Stunden.

Prüfungsaufgaben aus der Laufbahnprüfung des gehobenen vermessungstechni-
sdren Verwaltungsdienstes werden wieder veröffentlidrtf wenn soldre nadr den
geänderten Prüfungsfäüern des Entwurfs der neuen Verm/Kartlnsp. APVO
vorliegen' 

Der sdrriftleiter
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